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der Gemeinde Gemmingen                                         
mit Ortsteil Stebbach

Einladung zum 

Tag des  
Ehrenamts 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich lade Sie alle herzlich zum dies  
jährigen Tag des Ehrenamtes am 
Freitag, den 09. Februar 2024, 
um 19.00 Uhr in die Kraichgau-
halle Gemmingen ein.

Die Gemeinde Gemmingen darf wie
der in einem festlichen und entspann
ten Rahmen verdiente Persönlichkei
ten aus Gemmingen und Stebbach, 
die sich in sportlicher Hinsicht, als 
Vereinsmitglied, als Blutspender oder 
in besonderer Weise engagiert haben, 
ehren.

Freuen Sie sich auf ein schönes 
 Rahmenprogramm, einen kurzen 
Einblick in die aktuellen kommunal
politischen Themen sowie auf einen 
entspannten Ausklang des Abends bei 
Sektempfang und Häppchen.

Herzlichst  
Ihr

Timo Wolf 
Bürgermeister

Veranstaltungs- 
kalender
Februar

09.02.2024, 19.00 Uhr 
Tag des Ehrenamts in 
der Kraichgauhalle
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AMTLICHES

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 9. Juni 2024
Siehe Seite 3 – 5.

Wir ehren unsere Altersjubilare
09.02.  Edith Böhringer aus Gemmingen-Steb-

bach, 80 Jahre
10.02. Hubert Hänsler aus Gemmingen-Stebbach, 70 Jahre
Wir gratulieren mit den besten Wünschen.

90. Geburtstag Herr Otto Rothfahl
Am 30. Januar 2024 konnte Herr 
Otto Rothfahl aus Gemmingen 
bei guter Gesundheit seinen 
90.  Geburtstag feiern. Bürger-
meister Timo Wolf überbrachte 
dem Jubilar neben den Glück-
wünschen und einer Aufmerk-
samkeit der Gemeinde auch 
die Glückwünsche des Landes 
 Baden-Württemberg.
Die Gemeinde gratuliert noch-
mals recht herzlich und wünscht 
Herrn Rothfahl weiterhin alles 

Gute, vor allem aber eine gute Gesundheit.

Freiwillige Feuerwehr Gemmingen
Übung Gesamtwehr am Mittwoch, 7. Feb-
ruar 2024
Am kommenden Mittwoch, 7. Februar 2024, 
findet die nächste Übung der Gesamtwehr 
Gemmingen statt. Beginn ist um 20.00  Uhr im Feuerwehrhaus 
Gemmingen. 

Straßensperrung 
Straßensperrung in Gemmingen, L592 Richener Str. 21 – 
31, wegen Bauarbeiten vom 12.02. bis 29.03.2024 – Anordnung 
der Verkehrsbehörde gemäß § 45 StVO.
1. Aufgrund der §§ 44 Abs. 1/45 Abs. 1, 3 und 6 der Straßenver-
kehrsordnung (StVO) vom 16.11.1970 (BGBL. I. S. 1565) wird 
folgende Straßensperrung/Umleitung angeordnet:
1.1 Gesperrte Straße/Ort: L592 Richener Straße in Gemmingen
1.2 Sperrstrecke: L592 Richener Straße 21 – 31 in Gemmingen
1.3 Art der Sperrung: halbseitige Straßensperrung einschl. Gehweg 
mit LZA
1.4 Anlass (Grund) der Sperrung: Grundstücksanschlüsse
1.5 Dauer der Sperrung: 12.02. – 29.03.2024
1.6 Umleitungsstrecke: entfällt

Unsere C-Jugend 
lädt herzlich zum 

 

Generationencafé 
 

am Sonntag, 11.02.2024 
von 14:00 bis 17 Uhr 

 
ein. 

 
Besuchen Sie uns im 

Haus am Rathausplatz 
 

Lassen Sie sich mit Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen und Torten verwöhnen –  

wir freuen uns über jeden Besucher. 
 

Kuchen und Torten werden auch zum  
Verkauf über die Straße angeboten. 

 
Der Zugang ist barrierefrei. 

 
 

Jugendfußball SV Gemmingen e. V.  

 Sonntag, 11. Februar, 15.30 Uhr
in der Bücherei Gemmingen

Teilnahme kostenfrei, ohne Anmeldung. 
 Die Ausleihe ist am Bücherei-Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
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Gemeinde Gemmingen 
 

Landkreis Heilbronn 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats statt. 
 

In der Gemeinde Gemmingen sind dabei insgesamt 15 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl statt-
findet, sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen und zwar 
 

für den Wohnbezirk 

Anzahl der zu 
wählenden  

Gemeinderäte 

Zahl der höchstens 
zulässigen Bewer-
ber eines Wahlvor-

schlags 
Gemmingen 10 10 
Gemmingen-Stebbach 5 5 
   
   

 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt Gem-
mingen, Hausener Straße 1, 75050 Gemmingen schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahlvorschläge müssen zu-
rückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 
 
2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-

schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind jeweils gesonderte Wahl-
vorschläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2 Zulässige Zahl der Bewerber 
Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen für die Wohnbezirke, für die ein, zwei oder drei Vertreter zu wählen sind, 
jeweils einen Bewerber mehr und für die Wohnbezirke, für die vier Vertreter und mehr zu wählen sind, höchstens so viele 
Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind 4). Näheres s. Nr. 1. 
 

Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 
Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde. 
 

2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. 

    Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

W
. K

oh
lh

am
m

er
 G

m
bH

   
   

(2
40

10
) 

D
eu

ts
ch

er
 G

em
ei

nd
ev

er
la

g 
G

m
bH

 w
w

w
.k

oh
lh

am
m

er
.d

e 
08

/0
22

/4
53

0/
06

 



Amtsblatt Gemmingen Nr. 6   |   8.2.20244

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift 
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde; 

●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge – bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt – aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Gemmingen, Hausener 
Straße 1, 75050 Gemmingen kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die aus-
gegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben wer-
den von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die 
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● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift 
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde; 

●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge – bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt – aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Gemmingen, Hausener 
Straße 1, 75050 Gemmingen kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften dürfen nur die aus-
gegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der 
einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzugeben. Diese Angaben wer-
den von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung der Bewerber in einer 
Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. Wohnungs-
lose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 3.3 gilt ent-
sprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die 

Niederschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen. 

 
 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 

Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Gemmingen, Hausener 
Straße 1, 75050 Gemmingen. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.  

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis wohnen 
oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die 
Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von 
der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem 
Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis haben wird.  

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Gemmingen, Hausener Straße 1, 75050 Gemmingen 
eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Gemmingen bereit. 

 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 
Ort, Datum 

Gemmingen, 05.02.2024 
Bürgermeisteramt 

Gez. 
Timo Wolf, Bürgermeister 
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Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer
Die Gemeindekasse Gemmingen erinnert alle Steuerpflichtigen, 
ihren am 15. Februar 2024 fälligen Zahlungsverpflichtungen für die
Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer nachzukommen sowie evtl. 
Rückstände zu begleichen. Bitte geben Sie bei den Überweisungs-
trägern stets das entsprechende Buchungszeichen an.
Wir bitten um Beachtung, dass die Gemeindekasse Gemmingen 
aufgrund der SEPA-Einführung seit dem 1. August 2014 nur noch 
mit korrekt vorliegenden SEPA-Lastschriftmandaten (Einzugs-
ermächtigung) abbuchen kann. Sollten Sie hierzu angeschrieben 
worden sein und haben uns daraufhin kein neues SEPA-Lastschrift-
mandat erteilt, bitten wir die künftig fällig werdenden Forderungen 
fristgerecht auf eines unserer Konten zu überweisen.

Landespreis für junge Unternehmen
Zum 15. Mal schreiben das Land und die L-Bank den Landespreis 
für junge Unternehmen aus. Ausgezeichnet werden die besten Un-
ternehmenspersönlichkeiten des Landes. Persönlichkeiten die als 
unternehmerische Vorbilder nach wirtschaftlichem Erfolg  streben, 
aber auch einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen und klimaneutra-
len Gesellschaft leisten; die sich sozial engagieren und nachhaltig 
wirtschaften. 
Teilnehmen können Unternehmer aller Berufe und Branchen, die 
Ihr Unternehmen nach 2014 gegründet oder übernommen haben 
und Bilanzzahlen für mindestens drei volle Bilanzjahre vorweisen 
können. Das Unternehmen muss seinen oder einen Firmensitz 
in Baden-Württemberg vorweisen und dort Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen anbieten, entwickeln, fertigen oder einset-
zen. Eine Jury mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der 
ausschreibenden Organisationen sowie der baden-württembergi-
schen Wirtschaft und der Wirtschaftsorganisationen, der Wissen-
schaft und der Medien bewertet die Leistungen der Unternehmen, 
deren Konzept und wirtschaftlichen Erfolg. Bewerbungsschluss ist 
der 26. Februar 2024. Die Verleihung des Landespreises für junge 
Unternehmen findet im Rahmen eines Festaktes am 26. November 
2024 im Neuen Schloss Stuttgart statt. Die drei erst platzierten 
Unternehmen erhalten Geldpreise in Höhe 40.000 Euro (Platz 1), 
30.000  Euro (Platz 2) und 20.000  Euro (Platz 3). Mit insgesamt 
90.000 Euro ist der Landespreis einer der höchst dotierten und 
renommiertesten Unternehmerpreise in Deutschland.
Bewerben können Sie sich unter https://www.landespreis-bw.de

Förderverein  
Kindergarten Wiesenstraße
Rückblick Kindersachen-Basar 
am 3. Feburar 2024
Am vergangenen Samstag fand unser zweiter Basar in der Kraich-
gauhalle Gemmingen statt. 
60 Verkäufer/innen boten verschiedenste Kindersachen von 17 – 
19.30 Uhr an. Schöne Stände, ein leckeres Buffet, kühle Getränke 
und nette Gespräche machten dieses Event zu einem gelungenen 
Abend. 
Das Orga-Team hat mal wieder alles perfekt geplant! Der Förder-
verein möchte sich aber auch ganz herzlich bei allen Helfer/innen 
bedanken! Ohne die vielen Helfer/innen wäre solch eine Veranstal-
tung nicht umsetzbar. VIELEN DANK!
Die Kinder des Kindergarten Wiesenstraße dürfen sich schon bald 
über die Zuwendungen aus diesem Abend freuen. 

Bücherei Gemmingen
Unterhaltung, Spannung, Wissen kosten-
frei!
In unserer Bücherei in der Bahnhofstraße erwartet Sie eine viel-
seitige Auswahl an über 16.000 aktuellen Medien, die vor Ort 
 kostenfrei entliehen werden können. Über Ihr Bibliothekskonto 
haben Sie außerdem Zugang zur Onleihe Heilbronn-Franken: hier 
gibt es rund 40.000 ebooks, 8.000 eAudios und 127 Zeitschriften-
abonnements sowie ein breites Angebot an Tutorials und Kursen 
zur beruflichen und privaten Weiterbildung zum kostenfreien 
Download. Unseren Bestand vor Ort, den Link zur Onleihe und 
alles Aktuelle rund um die Bücherei finden Sie hier: www.bibkat.
de/gemmingen
Öffnungszeiten: Di. 15.00 – 18.00 Uhr, Mi. 10.00 – 12.00 und 
15.00 – 18.00 Uhr, Do. 16.00 – 19.00 Uhr sowie am 2. Sonntag des 
Monats Okt. bis Mai, 15.00 – 18.00 Uhr.
Telefon: 07267 / 911459, eMail: buecherei-gemmingen@gmx.net
Veranstaltungen 
Kindersachen zum Zuhören und Mitmachen – Achtung, 
 Änderungen!
Mio und die Bücherbande
Geschichten für Kindergarten- und Vorschulkinder. An jedem Don-
nerstag, 16.15 Uhr bis 17.00 Uhr.
Annette Hartmann-Brunner möchte ihre Freude an Büchern und 
Geschichten an ganz viele Kinder weitergeben! Jeden Donnerstag 
bringt sie eine ihrer Lieblingsgeschichten mit und lädt in unser 
Dachstübchen zum Zuhören und Mitmachen ein. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns über eine Anmeldung. 
Telefon: 07267 / 911459 oder E-Mail: buecherei-gemmingen@gmx.
net. In den Schulferien entfällt die Veranstaltung. 
Hörclub
Aufgrund der nicht zu bewältigenden hohen Teilnehmerzahlen 
müssen wir die Planung des Hörclubs anpassen.
Die neuen Termine werden nach den Faschingsferien veröffentlicht.
Ohrenschmaus am Bücherei-Sonntag, 11. Februar 2024 
Komm, klapp Deine Lauscher aus, genieße unseren Oh-
renschmaus! Geschichten und Musik für Kinder im Kinder-
garten- und Grundschulalter. Unsere fantastischen Fünf von der 
Blaskapelle machen Deinen Sonntagnachmittag zu einem ganz 
besonderen Erlebnis – lass Dich überraschen! 
Start: 15.30 Uhr. Teilnahme kostenfrei.
Am Sonntag, 11. Februar öffnet die Bücherei von 15.00 bis 
18.00 Uhr.  
Komm und mach mit! – Basteln in der Bücherei
Keine Lust auf Langeweile? Dann komm einfach in die Bücherei, 
denn hier sind nicht nur Leseratten willkommen! Wer mag, darf bei 
uns gerne malen und basteln. Das Material liegt immer bereit, dazu 
bieten wir witzige Anregungen und Anleitungen.
Flohmarkt im Dachgeschoss über der Bücherei. Wir brauchen 
Platz für Neues und bieten gut erhaltene Medien aus unserem 
Bestand für je 0,50 € zum Verkauf an – Bücher, Audio-CDs und 
Filme auf DVD.
Verschenken und Beschenkt werden 
Im Umsonstregal im Foyer der Bücherei hat alles Platz, was im eige-
nen Haushalt überflüssig ist und worüber sich ein anderer freut: 
Haushaltwaren, Kleidung, Bastelmaterial, Werkzeug, Spielsachen.... 
Bitte nur gut erhalten!
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vhs  
Eppingen-Gemmingen-Ittlingen
Anbei ein paar Kurshinweise:
24S-301.40 – Kinderyoga (für Kinder zwischen 7 und 
9  Jahren) mit Sabine Waack-Zühlsdorf
Yoga macht Spaß, gibt Selbstvertrauen und körperliche Flexibili-
tät, stärkt das Immunsystem, fördert das Körperbewusstsein, die 
Selbstwahrnehmung und die Konzentrationsfähigkeit. Kinder lieben 
es, mit Yoga-Tieren auf Entdeckungsreise zu gehen. Im Kinderyoga 
darf ihr Kind einfach sein – ganz ohne Leistungsdruck oder Wett-
bewerb. Um den Kindern eine gewisse Struktur zu geben, ist jede 
Stunde ähnlich aufgebaut. Nach dem Begrüßungsritual, einer Auf-
wärmphase, in der wir uns auspowern, folgen Atem- und Körper-
übungen. Danach gibt es eine Abschlussentspannung in Form einer 
Fantasiereise, Massage, kurzen Meditation oder einer Malübung.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Stoppersocken, Kuscheltier, 
Decke, Trinkflasche, Buntstifte (Mäppchen). ggf. ein kleines Kissen.
Donnerstags, ab 29. Februar 24, 16.00 – 17.00 Uhr, 6 Nachmittage, 
VHS, Kaiserstraße 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, Kursgebühr: 
30,00 Euro.
24S-301.41 – Golden Yoga (60+) – Yoga kennt kein Alter! 
(mit Sabine Waack-Zühlsdorf)
Yoga kann in jedem Alter erlernt und praktiziert werden. Yoga ist 
ein ganzheitliches Gesundheitstraining, welches uns hilft, unser 
körperliches Wohlbefinden zu steigern und ein seelisches Gleich-
gewicht zu finden. Es stärkt Muskeln, Knochen, Gelenke und befreit 
von Spannungen. Auf geistiger Ebene hilft es dabei den Heraus-
forderungen der zweiten Lebenshälfte neu zu begegnen. Der Kurs 
ist folgendermaßen aufgebaut: Zuerst wärmen wir uns auf, es folgt 
eine Übungsreihe aus dem Kundalini Yoga (die Übungen können 
auf dem Stuhl oder auf der Matte ausgeführt werden), danach gibt 
es eine Tiefenentspannung im Sitzen oder Liegen und zum Schluss 
eine Meditation. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, eine Decke, 
ggf. warme Socken, ggf. ein kleines Kissen.
Donnerstags, ab 29. Februar 24, 10.30 – 12.00 Uhr, 10 Vormittage, 
VHS, Kaiserstraße 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, Kursgebühr: 
90,00 Euro.
24S-422.44 – Spanisch Grundstufe Niveau A 1.1 (für An-
fänger) mit Yolanda Cabrera Ruiz
Wussten Sie, dass Spanisch die zweit meist gesprochene Sprache 
der Welt ist? Möchten Sie die Sprache erlernen und gleichzeitig 
Einblicke in die spanische Kultur gewinnen? Dann sind sie hier rich-
tig. In diesem Kurs wird die Kommunikation im Mittelpunkt stehen, 
um Alltagssituationen bewältigen zu können. 
Lehrbuch: Perspectivas Contigo A1, Cornelsen-Verlag, ISBN 978-
3-06-120933-9. Der Kurs beginnt mit Lektion 1. Der Kurs ist für 
8 Teilnehmende kalkuliert. Bei mehr als 8 Teilnehmenden reduziert 
sich die Kursgebühr.
Donnerstags, ab 22. Februar 24, 17.30 – 19.00  Uhr, 12 Abende, 
Kraichgau-Schule Elsenz, Kursgebühr: 83,00 Euro.
24S-304.42 – Fit durchs Jahr mit Oxymel (mit Silvia Weis)
Oxymel – das ist eine sehr alte Arzneiform aus Honig und Essig, in 
der auch Heilpflanzen ausgezogen werden können. Heute kommt 
sie in einem modernen Gewand daher, ist angepasst an die Bedürf-
nisse unserer Zeit. Entdecken Sie Oxymel als wohlschmeckende 
gesundheitsfördernde Zubereitung, die auch in der Küche verwen-
det werden kann. Sie erfahren Wissenswertes über die Zutaten 
und stellen selbst ein Oxymel her. Dazu gibt es ein Skript und 
Anregungen für weitere Zubereitungen.
Bitte mitbringen: 5 Euro für Zutaten, 1 Fläschchen oder Schraub-
glas mit weitem Hals für 300 ml Flüssigkeit
Donnerstag, 22. Februar 24, 18.00 – 20.00 Uhr, 1 Abend, VHS, Kai-
serstraße 1/1 (altes Forstamt), Eppingen, Kursgebühr: 12,00 Euro.

24S-301.55 – Entspannung in Bewegung (mit Barbara 
Gutöhrle)
Kommen Sie in eine ruhige Bewegung! Entspannen in Bewegung 
fördert die Konzentration, baut Spannungen im Körper ab und 
fördert Kreativität und Beweglichkeit. Der Kurs ist für jedes Alter 
geeignet. Bitte mitbringen: Turnschuhe, Matte
montags, ab 19. Februar 24, 18.00 – 19.00  Uhr, 3 Abende, VHS-
Raum, Kaiserstraße 1, Eppingen, 18,00 Euro.
24S-305.53 – Kochkurs: Feiere den Frühling mit einem 
köstlichen Brunch – nicht nur zu Ostern (mit Alexandra 
Pannach)
Feiere Ostern mit einem entspannten Brunch! In meinem Koch-
kurs an der Volkshochschule zeige ich dir einfache und leckere 
Rezepte, die du ganz einfach vorbereiten kannst. Genieße den 
mediterranen Flair des italienischen Nudelsalats, die Vielfalt der 
Kräuter-Quiche, herzhafte Muffins mit Gemüse und Ei, niedliche 
Osterhasen aus Quark-Ölteig und saftige Schokoladen-Brownies 
als süßen Abschluss. Verwandle deine Küche in ein kulinarisches 
Paradies und erlebe den Frühling auf dem Teller. 
Bitte mitbringen: 3 Geschirrtücher, Spültuch, Behälter für Reste, 
9 – 12 € für Lebensmittel.
Freitag, 15. März 24, 18.30 – 22.00 Uhr, 1 Termin, Hellbergschule 
Eppingen, Küche, Kursgebühr: 22,00 Euro.
Volkshochschule Eppingen, Dr. Christiane Stroh und Annema-
rie Hertl, Kaiserstraße 1/1, 75031 Eppingen, Tel. 07262 / 2069517 
oder -18, E-Mail: vhs@eppingen.de. Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag, 9 – 12  Uhr, montags und donnerstags, 14 – 16.30  Uhr 
(nicht in den Schulferien) 
VHS-Außenstelle Gemmingen, Madlin Kraus, Bürgermeis-
teramt Gemmingen, Hausener Str. 1, 75050 Gemmingen, Tel. 
07267 / 808-51, E-Mail: kraus@gemeinde-gemmingen.de 
VHS-Außenstelle Ittlingen, Claudia Heyderich, Bücherei 
Ittlingen, Kirchplatz 2, 74930 Ittlingen, Tel. 07266 / 8021, Fax: 
07266 / 919191, E-Mail: vhs@ittlingen.de; Öffnungszeiten Bücherei: 
Dienstag 15 – 18 Uhr, Donnerstag 9 – 11 Uhr und 16 – 20 Uhr

Musikschule Eppingen e.V.
Einstieg in die Erwachsenen-Bläserklasse 
ab März 2024 möglich
Sie wollten schon immer ein Instrument lernen? 
Die Möglichkeit eines Neu- und Wiedereinstiegs 
am Instrument bietet unsere Erwachsenen-Bläserklasse.
Am Montag, 19. Februar 2024 um 20 Uhr lädt die jetzige Bläser-
klasse zu einer offenen Probe zum Zuhören und Kennenlernen ein. 
Die Leiterin Eileen Pfettscher und die MusikerInnen im Alter von 
27 bis 72 Jahren freuen sich auf interessierten Musik-Nachwuchs 
im Ensemble. Zur Auswahl in der Bläserklasse stehen Holzblasins-
trumente – Querflöte, Oboe, Fagott, Klarinette und Saxophon – 
oder Blechblasinstrumente – Trompete, Horn, Bariton/Euphonium, 
Posaune, Tuba – oder das Schlagzeug: 
Erlernen Sie ihr Wunschinstrument und steigen ab März ein! 
Im Preis von 68  €/mtl. (bei Einzelunterricht im Instrumentalfach 
78  €) sind der Orchesterunterricht, welcher Montagabends um 
20  Uhr bei Eileen Pfettscher stattfindet sowie der wöchentliche 
Instrumentalunterricht, der individuell mit den Instrumental-
lehrerInnen vereinbart wird, enthalten.
Sie würden gerne eine Probestunde am Instrument vereinbaren, 
haben sonstige Fragen oder wollen zwecks ihrer Instrumentenwahl 
beraten werden? Melden Sie sich unter fragen@muse-eppingen.de 
oder telefonisch an der muse unter 07262 / 8951.
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Gemminger Häckselplatz
Öffnungszeiten
Der Platz ist ganzjährig unter der Aufsicht eines Platzwartes zu 
folgenden Zeiten geöffnet:
Samstag: 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Wertstoffhof Gemmingen
Der Wertstoffhof ist in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März wie 
folgt geöffnet:
Freitag:  14 bis 17 Uhr,
Samstag:  9 bis 13 Uhr (ganzjährig).

Das Landratsamt informiert:
Kostenfreie EnergieSTARTberatung – Termin Februar
Heizungsaustausch, Energetische Sanierung, unübersichtliche 
Fördermöglichkeiten, komplizierte Gesetze und Vorschriften? 
Was muss ich beachten?
Sie planen einen Austausch Ihrer Heizung, wissen jedoch nicht 
welches Gesetz zu beachten ist oder wie die 15 % des Erneuer-
bare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) erfüllt werden können? Sie 
möchten Ihre Energiekosten senken oder Ihr Haus sanieren und 
finden sich im Dschungel von unübersichtlichen Fördermöglich-
keiten und komplizierten Vorschriften nicht zurecht?
Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Themen Sanie-
rung, Fördermittel, Vor-Ort-Beratung und Energiesparen erhalten 
Sie bei der kostenfreien und neutralen EnergieSTARTberatung, 
die in Kooperation mit dem Landratsamt Heilbronn durchgeführt 
wird. Im Einzelgespräch mit den ehrenamtlichen und von neutraler 
Stelle zertifizierten Energieberatern können Sie individuelle Fragen 
klären oder sich ganz allgemein zum Thema Energieeffizienz und 
Sanierung informieren.
Die circa 30-minütige EnergieSTARTberatung ist für alle Einwoh-
ner des Landkreises Heilbronn kostenlos. Eine vorherige Online- 
Terminbuchung ist notwendig. Die Beratungen finden in der Regel 
im Rathaus statt. Vereinzelt werden telefonische Beratungen an-
geboten. Bei einer telefonischen Beratung rufen die Beraterinnen 
und Berater an.
Weitere Informationen sowie aktuell verfügbare Termine können 
unter www.landkreis-heilbronn.de/energieberatung eingesehen 
und vereinbart werden. Fragen oder Hilfe bei der Online-Termin-
buchung ist telefonisch unter 07131 / 994-1184 oder per Mail an 
energieberatung@landratsamt-heilbronn.de erhältlich.
Der Beratungstermin im Februar in Gemmingen:
13.02.2024, Altes Rathaus, 1. OG Zimmer 10 (Fraktionszimmer), 
Gemmingen.

Über 100.000 Abfallgebührenbescheide werden zuge-
stellt – Antworten auf häufige Fragen im Internet abrufbar
Ab dem 15. Februar erhalten alle Grundstückseigentümer im Land-
kreis Heilbronn die Abfallgebührenbescheide für das Jahr 2024. 
Dem Abfallgebührenbescheid liegt in diesem Jahr ein Informations-
blatt zur Umstellung auf das neue Sammel- und Gebührensystem 
ab dem 1. Januar 2026 bei.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre heraus ist das Anrufaufkom-
men im Abfallwirtschaftsbetrieb nach der Zustellung sehr hoch. 
Anruferinnen und Anrufer müssen damit rechnen, dass die Telefone 
des Abfallwirtschaftsbetriebs mehrere Tage belegt sein werden.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb empfiehlt deshalb, sich bei Fragen 
zu einem Bescheid zunächst unter www.landkreis-heilbronn.de/ 
hausmuellgebuehren zu informieren. Hier finden sich die Antworten 
auf die häufigsten Fragen. Alternativ kann das Anliegen auch per 

E-Mail an Abfallwirtschaftsbetrieb@landratsamt-heilbronn.de gesendet 
werden.
Informationen zum neuen Sammel- und Gebührensystem 2026 gibt 
es hier auf der Homepage des Landratsamtes unter www. landkreis-
heilbronn.de/Abfallwirtschaft2026

Geschäftsstelle LEADER Kraichgau / Regio-
nalentwicklung Kraichgau e. V. informiert:
Geld für meine Geschäftsidee: Fördermöglichkeiten für 
Gründerinnen! 
Starthilfen für Start-ups: Jungunternehmerinnen und -unternehmer 
brauchen oft eine Anschubfinanzierung, um ihre Ideen umzusetzen. 
Woher diese kommen kann, zeigt eine Veranstaltung des Gründe-
rinnen:Netz RNK und der Regionalentwicklung Kraichgau e.V. Sie 
richtet sich insbesondere an Gründerinnen aus dem ländlichen 
Raum.
Am 8. Februar 2024 von 17.00 bis 18.30 Uhr erklären die Exper-
tinnen und Experten der Veranstalter bei einem Online-Termin 
die Finanzierungsmöglichkeiten des LEADER-Programms sowie 
die Grundlagen des Programms Innovative Maßnahmen für Frauen 
im Ländlichen Raum (IMF), das derzeit noch für die neue Förder-
periode bis 2027 vorbereitet wird. Außerdem werden sie auch auf 
individuelle Fragen eingehen. 
Kostenfreie Anmeldung zur Veranstaltung unter folgendem Link: 
https://eveeno.com/140436334 
Weitere Voraussetzungen und Bewertungskriterien werden im 
Rahmen der Veranstaltung geklärt.
Die Förderaufrufe werden in allen relevanten Amtsblättern, Zei-
tungen sowie Medien veröffentlicht. Interessierte, die nicht am 
Info-Termin teilnehmen können, können sich gerne bei uns melden: 
07265 / 9120 -27/21 oder info@kraichgau-gestalte-mit.de
Weitere Informationen zu dem LEADER-Förderprogramm im 
Kraichgau, dem aktuellen Projektaufruf sowie den Bewerbungsmo-
dalitäten gibt es unter www.kraichgau-gestalte-mit.de.
LEADER Aktionsgruppe Kraichgau ruft zur Teilnahme 
am ersten Projektaufruf auf – Bewerbungsphase noch bis 
15. März 2024!
Die LEADER Aktionsgruppe Kraichgau gibt bekannt, dass das erste 
Drittel des aktuellen Projektaufrufs bereits erfolgreich gestartet 
hat. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche engagierte 
Personen und Institutionen ihre innovativen Projektideen einge-
reicht, die darauf abzielen, das Leben, Arbeiten und Miteinander 
im Kraichgau nachhaltig zu gestalten. Für all diejenigen, die bisher 
keine Gelegenheit hatten, ihre Ideen einzureichen, besteht jedoch 
weiterhin die Möglichkeit, sich aktiv in die Gestaltung der Region 
einzubringen. Die Bewerbungsphase endet erst am 15. März 2024, 
und die LEADER-Geschäftsstelle lädt herzlich dazu ein, neue Pro-
jektvorschläge einzureichen.
Die LEADER-Geschäftsstelle steht interessierten Bewerbern be-
ratend zur Seite und empfiehlt, frühzeitig Kontakt aufzunehmen 
sowie einen vorangeschrittenen Planungsstand vorliegen zu haben 
(insbesondere hinsichtlich der Kosten), um eine erfolgreiche Ein-
reichung zu gewährleisten. Das Auswahlgremium der Region wird 
die eingereichten Ideen sorgfältig prüfen und eine Rangliste der 
Projekte erstellen. Die Entscheidung über die Förderung erfolgt in 
der Sitzung am 13. Mai 2024.
Alle relevanten Informationen zum LEADER-Förderprogramm im 
Kraichgau, dem aktuellen Projektaufruf sowie den Bewerbungs-
modalitäten sind auf der offiziellen Website www.kraichgau-ge-
stalte-mit.de verfügbar. Die LEADER Aktionsgruppe Kraichgau 
ruft alle kreativen Köpfe und Visionäre dazu auf, sich aktiv am 
Gestaltungsprozess ihrer Region zu beteiligen und gemeinsam die 
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Zukunft des Kraichgaus positiv zu beeinflussen. Lassen Sie uns ge-
meinsam Ideen verwirklichen, die das Leben im Kraichgau noch 
lebenswerter machen!
Kontakt: Geschäftsstelle LEADER Kraichgau/ Regionalentwicklung 
Kraichgau e.V., Vanessa Göl & Anjoulie Oswald, Schlossstraße 1, 
74918 Angelbachtal, Telefon: 07265 / 9120- 21/27, info@ kraichgau-
gestalte-mit.de

Nachbarschaftshilfe der 
Kirchlichen Sozialstation
Hilfe für ältere, kranke, einsame und behinderte 
Menschen und für pflegende Angehörige. Haushaltsführung und 
Betreuung nach individueller Absprache.
Ansprechpartnerin: Frau Paulig, Tel. 07262/2523020.

Beratungsstelle für ältere, hilfe- 
und pflegebedürftige Menschen
Für Eppingen, Gemmingen, Ittlingen:
Kostenlose Information, Auskunft und Vermittlung rund um die 
Pflege zuhause. Rathaus Eppingen, Marktplatz 3, Tel. 07262/920-
1239 Ansprechpartnerin: Frau Leiensetter.

Bildung & ErziEhung

Hartmanni-Gymnasium Eppingen
Projekt Rechtsstaat macht Schule am HGE
Der Projekttag „Rechtsstaat macht Schule“ bot der Klasse 8a 
einen spannenden Einblick in den Rechtsstaat. Im Zuge des Ge-
meinschaftskundeunterrichts lernten die Schülerinnen und Schüler 
bereits über die spezielle Rechtsstellung von Kindern und Jugend-
lichen sowie die Prinzipien des Rechtsstaats. Das Hauptziel des 
Projekttags war es, den Schülerinnen und Schülern ein umfassen-
des Verständnis für das Wirken von Polizei und Justiz zu vermitteln 
und das Vertrauen in diese Institutionen und die Demokratie zu 
stärken. 
Der erste Teil des Tages wurde von Herrn Hartmann vom Polizei-
präsidium Bad Rappenau gestaltet. Er gab faszinierende Einblicke 
in den Berufsalltag eines Polizisten und die Aufgaben der Polizei. 
Anschließend befasste sich die Klasse mit drei interessanten Fall-
beispielen, bei denen zuerst die Arbeit der Polizei genauer be-
leuchtet wurde. 

Danach übernahm Herr Spoenle, Richter am Oberlandesgericht 
Stuttgart, und leitete die juristische Auseinandersetzung mit den 
drei Fallbeispielen ein. In interaktiven Übungen diskutierte die Klas-
se welche Gesetze jeweils zur Anwendung kommen sollten und 
bereitete sich darauf vor, einen der Fälle als Planspiel vor Gericht 
zu verhandeln. Die Jugendliche übernahmen unter dem Vorsitz von 
Herrn Spoenle verschiedene Rollen und konnten dadurch den Ab-
lauf eines Prozesses und gerechte Urteilsfindung hautnah erleben.

Die Klasse 8a hat an diesem erlebnisreichen und lehrreichen Tag 
einen wertvollen Einblick in die Arbeitsweise der Polizei und Justiz 
erhalten.

Selma-Rosenfeld-Realschule
Verletzungen in der großen Pause – der Schulsanitäts-
dienst der Selma-Rosenfeld-Realschule hilft 

Eine große Unterstützung er-
fährt die Selma-Rosenfeld-Real-
schule in diesem Jahr durch ihr 
20-köpfiges Erste-Hilfe-Team 
von Schülerinnen und Schülern 
der Klassenstufen 5 – 10 unter 
der Leitung von Eva Grünberger. 
Seit diesem Schuljahr hat der 
Schulsanitätsdienst sein Einsatz-

gebiet erweitert. Die äußerst engagierten Schülerinnen und Schü-
ler habe sich in Teams eingeteilt und ein Schichtplan für alle großen 
Pausen wurde erstellt. Samuel Hörner aus der Klasse 8b berichtete 
in der AG-Stunde, dass er gleich in seiner ersten Schicht fünf Not-
fälle hatte. So kommt es immer wieder vor, dass sich Schülerinnen 
und Schüler mit Nasenbluten, Prellungen, kleinen Schnittverletzun-
gen, Kreislaufproblemen oder Übelkeit an den Schulsanitätsdienst 
wenden. Dieser befindet sich in allen großen Pausen im Eingangs-
bereich des Neubaus und hilft gerne mit seinem erlernten Wissen 
aus der AG-Stunde. Ganz professionell werden alle Verletzungen 
schriftlich dokumentiert. 

Bereitschaftsdienste

Euro-Notruf: 112

Krankentransport: 19222
(ohne Vorwahl, mobil bitte Vorwahl hinzufügen)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – Änderung 
der Öffnungszeiten der Notfallpraxis
Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) 
muss vorübergehend die Öffnungszeiten der allgemeinen Not-
fallpraxen in Baden-Württemberg einschränken. Hintergrund ist 
ein Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG), das weitreichende 
Konsequenzen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst hat und daher 
Anpassungen an der Struktur erforderlich macht. Diese Änderung 
gilt seit 25.10.2023 und vorerst bis auf Weiteres.
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung in die Notfallpraxis kommen. Für nicht 
gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer erforder-
lichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 angefragt 
werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere bei Verdacht auf 
Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der Rettungsdienst unter 
der 112 alarmiert werden.
Eppingen, -Adelshofen, -Elsenz, -Mühlbach, -Richen,  
-Rohrbach, Gemmingen, -Stebbach, Ittlingen, Kirchardt, 
-Berwangen, -Bockschaft, Massenbachhausen, Schwaigern, 
-Massenbach, -Stetten.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Sinsheim (am Krankenhaus Sins-
heim), Alte Waibstadter Str. 2, 74889 Sinsheim. Hotline: 116  117.
Zu erreichen (geänderte Sprechzeiten seit 25.10.2023):
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Montag, Dienstag und Donnerstag von 19 bis 21 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 16 bis 21 Uhr,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Kinderärztlicher Notfalldienst
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8.00 Uhr bis  
22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen  
(Tel. 116 117).

Zahnärztlicher Notdienst
Notfalldienstansage von Samstag, 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, 
und an Feiertagen von 8.00 Uhr bis 8.00 Uhr des Folgetags unter 
Telefon: 0761/120 120 00.

Unfallrettungsdienst, Krankentransporte 
an Wochenenden
Rettungsleitstelle Tel. 19222 (ohne Vorwahl).

Bereitschaftsdienst 
der Sozialstationen

KR
ANKENPFLEGE

G

emmingen + Stebbach e.V

.

Krankenpflege Gemmingen + Stebbach e. V., 
Tel. 1472.
Sprechzeiten der Pflegedienstleitung (persönlich oder telefonisch):
Montag bis Freitag von 8.00 – 11.00 Uhr im Büro in Gem-
mingen, Altes Rathaus, Schwaigerner Straße 9 (Zugang über 
Rathausplatz, linke Eingangstür); Homepage: www.krankenpflege- 
gemmingen.de, E-Mail: kpvgest@t-online.de

Notdienst der Apotheken
08.02. Schloss-Apotheke Flehingen, Samuel-Friedrich- Sauter-

Str. 2, 75038 Oberderdingen (Flehingen),  
Tel. 07258 / 7490 

09.02. Salzl Apotheke im GHC, Katharinenstr. 36,  
75031 Eppingen, Tel. 07262 / 6760 

10.02. Stadt-Apotheke Schwaigern, Schnellerstr. 2,  
74193 Schwaigern, Tel. 07138 / 97180 

11.02. Rock-Apotheke Kirchardt, Hauptstr. 72,  
74912 Kirchardt, Tel. 07266 / 1418 

12.02. Retzbach-Apotheke Gemmingen, Schwaigerner Str. 12, 
75050 Gemmingen, Tel. 07267 / 91210 

13.02. Brunnen-Apotheke Leingarten, Heilbronner Str. 60, 
74211 Leingarten (Großgartach), Tel. 07131 / 90670

 Markgrafen-Apotheke Kraichtal, Untere Hofstadt 1, 
76703 Kraichtal (Münzesheim), Tel. 07260 / 8811 

14.02. Rathaus-Apotheke Massenbachhausen, Heilbronner 
Str. 41, 74252 Massenbachhausen, Tel. 07138 / 7666 

Tierärzte
Tierarzt Thomas Schäfer, Eppingen, Tel. 07262/84 41.
Kleintierpraxis Eppingen, Dr. Neu-Thiemann und Ziegler,  
Tel. 07262 / 6100400.
Tierärztl. Gemeinschaftspraxis Dres. Fink, Sinsheim,  
Tel. 07261 / 13595.

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten Eltern, Jugendlichen und Kindern Beratung und Unter-
stützung an. Im Gespräch überlegen wir mit Ihnen gemeinsam 

Lösungen und Möglichkeiten der Veränderung bei Fragen der Erzie-
hung und Entwicklung der Kinder sowie bei Fragen der Gestaltung 
des Familienlebens.
Die Beratung findet mittwochs vierzehntägig im Alten Rathaus 
in Gemmingen, Schwaigerner Str. 9 statt. Beraten wird Sie Dip-
lom-Psychologe Markus Haselmann.
Terminvereinbarungen sind erforderlich unter Telefon-
nummer 07131/ 994 / 338.

Allgemeiner Sozialer Dienst des Landrats-
amtes Heilbronn
Offene Sprechstunde in Gemmingen findet vorerst nicht mehr 
statt!
Fragen und Probleme innerhalb der Familie? 
Frau Wildt, Bezirkssozialarbeiterin des Jugendamtes des Landrats-
amtes Heilbronn bietet Eltern, Kindern und Jugendlichen Beratung 
und Unterstützung an. 
Terminvereinbarungen und Beratung sind dennoch möglich unter 
Tel. 07131/ 994 / 7349 oder unter: L.Wildt@Landratsamt-Heil-
bronn.de 

Familien- und Betriebshilfe
Pro Care e. V. Partner für Haushalt, Familie und Betrieb e. V., 
Tel. 07261/92 54 11.
(Vermittelt in Notsituationen Familien- oder Dorfhelferinnen und 
ldw. Betriebshelfer.)

Suchtkrankenhilfe Schwaigern
Tel. 07138/9861068

Notruf pro Familia: 07131/930090
Beratung – Information – Prävention bei sexueller Gewalt.

Frauen helfen Frauen e. V., Heilbronn
Autonomes Frauenhaus und Beratungsstelle
Hilfe für psychisch und physisch misshandelte Frauen und ihre  
Kinder, Tel.  07131/507853, E-Mail: frauenhaus@versanet.de.

Haus am Rathausplatz
Bürgerturmplatz 2, Gemmingen, Tel. 07267/961960
Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen.
Aufnahme auch an Wochenenden und nach Absprache.

Telefonseelsorge
Tel.  0800/1110111

Lichtblick – TAK 
für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien 
Tel. 0700/11 22 44 77 (12 Cent pro Min.)

Kirchlich Ambulanter Hospizdienst 
Kraichgau e. V.
Unser Anliegen ist es, in der letzten Lebensphase für ein würdi-
ges und menschliches miteinander zu sorgen. Ehrenamtlich tätige 
Frauen und Männer tragen dazu bei, dass für Schwerkranke und 
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sterbende Menschen ein würdevolles Leben bis zum Ende in 
ihrer gewohnten Umgebung ermöglicht wird. Eine vertrauensvolle 
 Beziehung soll entstehen.
Ehrenamtliche sind Helfer, Tröster und Begleiter im Sterbeprozess. 
Sie stehen dem Sterbenden und deren Angehörigen zur Seite bei 
der Auseinandersetzung mit dem Sterben und dem Tod. Sie sind 
einfach da, hören zu, lesen vor oder schweigen gemeinsam mit 
allen Betroffenen. Sie entlasten zeitweise pflegende Angehörige und 
bieten ihren Dienst unentgeltlich an, sie verschenken Zeit.
Sie möchten auch Zeit verschenken und Familien beim Abschied-
nehmen begleiten? Oder kennen Sie eine Familie die ein wenig 
Begleitung aufgrund einer schwierigen Situation benötigt?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unter 07262 / 2523019 
oder per mail info@kirchlicher-hospizdienst.de stehen Ihnen Frau 
Himmelsbach und Frau Müller mit Rat und Tat zu Seite. 
Trauer tritt auf, wenn wir loslassen müssen. Dieser Abschied ist mit 
Schmerz verbunden. Er wird von Jedem auf ganz persönliche Weise 
erlebt und kann die Welt des Trauernden vollkommen verändern. 
Wir laden mit unseren Trauercafés dazu ein, mit diesem Ab-
schiedsschmerz nicht allein zu bleiben, sondern Begegnungen mit 
anderen Menschen, die Ähnliches erleben zu wagen. Trauer nicht 
allein bewältigen zu müssen kann hilfreich und wohltuend sei und 
neue Wege ins Leben weisen. Daher bieten wir in unseren Trauer-
cafés in Sinsheim und Bad Rappenau einmal im Monat Raum und 
Zeit sich auszutauschen. In Sinsheim findet das nächste Trauercafé 
wieder am 02.03.2024 um 15 Uhr statt. Am 03.03.2024 um 15 Uhr 
laden wir Sie zu unserem Trauercafé in Bad Rappenau ein. 

Kirchliche NachrichteN

Evangelische Kirchengemeinden 
Gemmingen + Stebbach
Gemmingen + Stebbach
Do. 08.02.  09.30 Uhr  Krabbelgruppe für Kinder von 0 –  

3 Jahren, ev. Gemeindehaus Stebbach. 
Wir bitten um vorherige Anmeldung, gerne 
auch per WhatsApp, unter 0176 / 34681296.

 16.00 Uhr Andacht Haus am Rathausplatz, 
Kreuz & Quer

Fr. 09.02.  15.00 Uhr Jüngere Jungschar, ev. Gemeindehaus 
Gemmingen

 17.00 Uhr Check in Teenkreis, ev. Gemeindehaus 
Gemmingen 

So. 11.02.  09.30 Uhr Gottesdienst, ev. Gemeindehaus  
Gemmingen

 10.40 Uhr Gottesdienst, ev. Kirche Stebbach
  Beide Gottesdienste mit Pfarrerin Lynn 

Schnigula-Mörgenthaler. Opfer und Kollek-
te: Badische Posaunenarbeit

 09.30 Uhr Kindergottesdienst Gemmingen 
parallel zum Hauptgottesdienst in Gem-
mingen, ev. Gemeindehaus Gemmingen

Mo. 12.02. 20.15  Uhr Probe Posaunenchor, ev. Gemeindehaus 
Gemmingen

Mi. 14.02.  15.00 Uhr Wintertoben für Kinder von 1 bis  
3 Jahren, Festhalle Stebbach; Infos unter 
0152 / 33696417

 Kein Konfi-Unterricht!
Über evtl. Änderungen informieren wir Sie zeitnah in unseren Schau- 
kästen oder auf unserer Homepage www.eki-ge-st.de.

Gemmingen:
Winterkirche in Gemmingen
Bis Sonntag, 10. März 2024, feiern wir unsere Gottesdienste im  
ev. Gemeindehaus Gemmingen. Die ev. Kirche in Gemmingen bleibt 
in dieser Zeit unbeheizt. 
Bestattungen, Trost und Gespräch
Pfarrerin Schnigula-Mörgenthaler hat Urlaub vom 12. bis 18. Feb- 
ruar 2024. Bitte wenden Sie sich im Bestattungsfall direkt an Pfarre-
rin Bettina Roller, Tel. 07243 / 572136 oder Mobil 0160 / 97503819.
Bürozeiten Sekretärin Bettina Boger:
Di. 09.00 – 12.00 Uhr, Do. 16.00 – 19.00 Uhr
Telefon: 07267 / 515, Mail: gemmingen@kbz.ekiba.de
Homepage der Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinden Gemmingen und  
Stebbach präsentieren sich auf der Homepage 
unter www.eki-ge-st.de. 
Aktuelle Informationen, Termine, Gruppen und 
Kreise ... erfahren Sie mehr – besuchen Sie  
unsere Homepage!

Chor Rhythmika
Nächste Chorprobe
Die nächste Probe des ökumenischen Chor 
Rhythmika findet am Freitag, 9. Januar 2024, um 19.30 Uhr im Pfarr-
saal der katholischen Kirche Gemmingen statt. 

Kath. Kirchengemeinde Eppingen, 
St. Marien Gemmingen
Pfarramt Eppingen: Kirchgasse 8, Tel. 07262 / 2219, Fax 1894,  
E-Mail: pfarrbuero@kath-eppingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag 9 – 11  Uhr, Mittwoch 8 – 11  Uhr,  
Donnerstag 15 – 18 Uhr
Pfarrer Manfred Tschacher, Kirchgasse 14, Tel. 07262 / 206149
E-Mail: pfarrer.tschacher@kath-eppingen.de
Gemeindereferentin Ulrike Weith, Tel. 07262 / 4707
E-Mail: gemeindereferentin.weith@kath-eppingen.de
Diakon Peter-Michael Jahn, Tel. 07262 / 610915
E-Mail: diakon.jahn@kath-eppingen.de
Jugendreferentin Leonie Drießner, Tel. 07262 / 207079
E-Mail: jugendreferentin.driessner@kath-eppingen.de 
Besuchen Sie uns im Internet unter: www.kath-eppingen.de 
Gottesdienstordnung
Freitag, 9.2.
 17.30 Uhr Rosenkranz, Richen
 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Richen
Samstag, 10.2.
 18.30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend, Ittlingen
Sonntag, 11.2.
 09.00 Uhr WortGottesFeier mit Kommunionausteilung, 
                        Mühlbach
 10.30 Uhr Eucharistiefeier, Eppingen
 15.30 Uhr Eucharistiefeier der Kroatischen Gemeinde, 
                        Eppingen
Mittwoch, 14.2. – Aschermittwoch
 18.00 Uhr Rosenkranz, Gemmingen
 18.30 Uhr WortGottesFeier mit Aschenkreuzausteilung, 
                        Gemmingen
Donnerstag, 15.2.
 17.30 Uhr Rosenkranz, Rohrbach
 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Rohrbach
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Fastenzeit 2024
Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die Vorberei-
tungszeit auf das Osterfest. Die Christen sind eingeladen, durch 
bewusste Gestaltung ihres Glaubenslebens ihre Beziehung zu Gott 
und zu Jesus Christus zu erneuern. Hierzu will das Fasten wie auch 
verschiedene Angebote der Kirchengemeinde einladen. 
Fastenhirtenbrief
Am 1. Fastensonntag, 17./18. Februar, wird der Fastenhirtenbrief 
unseres Herrn Erzbischofs in den Gottesdiensten vorgelesen. 
Fastenandachten
In Richen und Rohrbach gibt es an verschiedenen Sonntagen  
Fastenandachten. Die Daten und Uhrzeiten bitte der Gottesdienst-
ordnung entnehmen.
Ökumenisches Abendgebet
In Ittlingen ist jeden Sonntag um 19.30 Uhr ökumenisches Abend-
gebet „Haltestelle Kreuz“ wechselweise in der kath. und evang. 
Kirche in Ittlingen.
Kinder und Familien
• am So., 18. Februar, um 10.00  Uhr, Gemmingen: WortGottes 

Feier für Familien
• am So., 03. März, um 10.30 Uhr, Eppingen: Familiengottesdienst
• am So., 10. März, um 10.30 Uhr, Eppingen: Fam.-GD mit dem 

KiGa St. Ottilia
• am So., 24. März, um 9 Uhr, Gemmingen: Kindergottesdienst 
Internationales Orgelkonzert 
• am So., 10. März um 17.00 Uhr, Eppingen
Frauen
• am Fr., 1. März, Weltgebetstag der Frauen. Die Uhrzeiten und 

Orte bitte der Gottesdienstordnung entnehmen.
• am Mi., 6. März. um 9 Uhr GD der Frauen, anschl. Begegnung 

in Eppingen
Senioren
• am Mi., 08. März, um 11.30 Uhr Mittagstisch für Senioren in 

Mühlbach
• am Mi., 08. März, um 14.30  Uhr Seniorennachmittag in  

Eppingen
• am Mi., 15. März, um 11.30 Uhr Mittagstisch in Ittlingen
Gottesdienste mit Krankensalbung
• am Mi., 13. März, um 14.00  Uhr in Eppingen, kath. Kirche, 

anschl. Seniorennachmittag
• am Do., 21. März, um 14.00  Uhr in Rohrbach, kath. Kirche, 

anschl. Begegnung Bußgottesdienste
Der Empfang des Sakramentes der Buße oder die Mitfeier eines 
Bußgottesdienstes können zu einer Neuorientierung des Lebens 
beitragen. 
• am So, 03. März um 18.00  Uhr in Rohrbach, anschl. Beicht- 

gelegenheit 
• am So, 24. April um 18.00  Uhr in Eppingen, anschl. Beicht- 

gelegenheit 
Misereor-Sonntag
Am 17./18. März wird der Misereor-Sonntag begangen. 
Heilige Woche
Die Fastenzeit mündet dann ein in die Heilige Woche: Palmsonn-
tag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern, mit ihren besonderen 
Feiern.
Kinderkirche Gemmingen
Die Familienwortgottesfeier, die im Flyer angekündigt wurde, wird 
um eine Woche vorverlegt: Sie findet am Sonntag, 18. Februar, statt!
Wir laden ganz herzlich Familien mit Kindern um 10.00  Uhr in 
den Pfarrsaal unter der Kirche zu einem Kindergottesdienst ein. 
Die Erstkommunionkinder erzählen in einem Rollenspiel die  
Bibelgeschichte von Jesus und dem blinden Bartimäus. Gemeinsam 
werden wir wieder miteinander singen, beten und viel Spaß haben. 

Im Anschluss an die Wortgottesfeier können wir noch miteinander 
ins Gespräch kommen und gemütlich im Pfarrsaal verweilen. 
Wir freuen uns auf Euch!
 

Evangelisch  
Freikirchliche Gemeinde
Termine:
Mittwoch, 07.01.
 07.00 Uhr Frühgebet über Zoom
 16.45 Uhr Biblischer Unterricht
 19.00 Uhr Jugendkreis
Donnerstag, 08.02.
 15.00 Uhr Winterspielplatz
 17.30 Uhr Jungschar
 20.00 Uhr Gemeindeseminar
Sonntag, 11.02.
 10.00 Uhr Gottesdienst 
Live-Übertragung unter: www.efg-gemmingen.de
Predigt:G. Dauth
Mittwoch, 14.02.
 07.00 Uhr Frühgebet über Zoom
 19.00 Uhr Jugendkreis
Gemeindereferent: Sabino Bürgin, Tel. 07267 / 5169666;
sabino.buergin@efg-gemmingen.de
Gedanke der Woche:
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die Propheten vom Menschensohn.“ 
Lukas 18, 31
... sagte Jesus zu seinen Jüngern auf ihrer letzten Wanderung hinauf 
nach Jerusalem. Ob sie es wohl erfassten und verstanden, was ganz 
bald geschehen würde – im Garten Gethsemane, vor Pilatus, auf 
Golgatha? Ein paar Verse weiter in Vers 34 lesen wir: Die Jünger be-
griffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen, und 
sie verstanden es nicht.
Ja, sie kannten die prophetischen Worte Daniels von einem neu 
anbrechenden Reich, einem weltverändernden Machtwechsel, 
nach dem sie sich unter der „Knute Roms“ so sehr sehnten. Ja, sie  
hatten Jesajas Worte vom leidenden Gottesknecht, der sich selbst 
für alle Menschen opfern würde, vor ihren Herzensaugen – doch 
wie passte das alles zusammen?
Mit ihren offenen Fragen und Zweifeln blieben sie jedoch dicht bei 
Jesus auf ihrem Weg nach Jerusalem – und lernten, sahen, staunten, 
verstanden ... glaubten!
Komm und sieh! Wir alle sind am kommenden Sonntag  
„Estomini“ (Sei mir ein starker Fels! Psalm 31,3) vor der Passions-
zeit, eingeladen, es den Jüngern gleich zu tun. Mit all der Verwirrung 
im Zeitgeschehen, unseren offenen Fragen und Zweifeln sind wir 
am besten aufgehoben, wenn wir uns an die „Fersen Jesu“ kleben, 
auf Seinem Weg bleiben – und lernen, sehen, staunen, verstehen ... 
glauben?!
Gitta Fleck

Neuapostolische  
Kirchengemeinde Eppingen
Die Neuapostolische Kirchengemeinde Eppingen 
betreut Mitglieder aus Eppingen, Ittlingen, Kirchardt, Gemmingen 
und den jeweiligen Orts- und Stadtteilen. 
Sonntag, 11.02.2024, Eppingen   
9.30 Uhr Gottesdienst durch Bezirksevangelist Uwe Freier
Mittwoch, 14.02.2024, Eppingen 
20.00 Uhr Gottesdienst durch Hirte Bernd Heinzmann
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Samstag, 17.02.2024, Maulbronn 
10.00 Uhr Jugendsamstag
Nach wie vor besteht die Möglichkeit, insbesondere bei Krankheit 
oder sonstiger Verhinderung, die Gottesdienste über Telefon oder 
Internet zu empfangen. Unter dem Link https://www.nak-bret-
ten-bruchsal.de/eppingen/livestream-87484 kann man die Gottes-
dienste in Eppingen live miterleben. Unter dem Link https://www.
nak-bretten-live.de/4538 / 8210 wird man mit den Gottesdiensten 
in Bretten verbunden.
Die aktuelle Rufnummer der Kirche in Eppingen lautet: 
07262 / 9243560
Wenn Sie als interessierter Gast über Telefon oder Internet 
an einem Gottesdienst teilnehmen möchten, finden Sie die An-
sprechpartner und nähere Informationen unter https://www.nak- 
bretten-bruchsal.de/eppingen.

Vereinsmitteilungen

SV Gemmingen 1920 e.V.
Jahreshauptversammlung am 26.01.2024
Am Freitag, den 26.1., fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung des SV Gemmingen statt. Bevor der Bericht des 
ersten Vorstandes erfolgte, wurden insgesamt siebzehn Mitglieder 
aufgrund langjähriger Treue und Mitgliedschaft zum Verein geehrt. 
In seiner eindringlichen wie auch emotionalen Rede gab der erste 
Vorstand Joachim Harasko zuerst einen Rückblick über das ver-
gangene Jahr. Die aktuelle Lage in Deutschland sowie auf der Welt 
ging auch am SV Gemmingen nicht spurlos vorbei. Geprägt von den 
aktuellen Preissteigerungen und den damit zusammenhängenden 

Mehrkosten für den Betrieb des Vereins, einhergehend mit den 
im letzten Jahr weniger besuchten Festen und Veranstaltungen,  
war 2023 aus finanzieller Sicht sehr schwierig. Anschließend gab 
Harasko bekannt, dass die Vorstandschaft, ausgenommen dem 
zweiten Vorstand Marius Rippel, von ihren Ämtern zurücktreten 
wird. Es sei an der Zeit, dass eine neue Generation dem Verein 
frische Impulse geben kann. Nach den Berichten der Kassiererin 
Gitte Pitz und der Schriftführerin Susanne Weyrauch-De Jesus  
Pereira folgten die einstimmigen Entlastungen des Vorstandes und 
der Kassiererin. Es folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen 
Alte Herren, Fußball Damen, Fußball Herren, Jugendfußball, Bad-
minton, Aerobic und Kinderturnen sowie Leichtathletik. Danach 
standen die Neuwahlen an. Marius Rippel wurde als bisheriger 
zweiter Vorstand einstimmig zum ersten Vorstand gewählt, zum 
zweiten Vorstand wurde ebenfalls einstimmig Kevin Pitz gewählt. 
Als neue Schriftführerin wurde einstimmig Jana Kohlhammer ge-
wählt. Der Posten des/der KassiererIn konnte nicht neu besetzt 

werden, hier wird Gitte Pitz kommissarisch die Finanzen des Ver-
eins weiterführen, bis ein/e neue/r KassiererIn gefunden ist.
Nach den Neuwahlen stand eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags 
zur Diskussion. Marius Rippel griff die zu Beginn der Sitzung  
von Harasko bereits genannten Begründungen auf. Nach einer 
konstruktiven Diskussion unter den anwesenden Mitgliedern und 
der neuen Vorstandschaft wurde abgestimmt und die neuen Mit-
gliedsbeiträge wie folgt einstimmig beschlossen: Familienbeitrag 
120 €/Jahr, Einzelbeitrag 90 €/Jahr, Kinder und Jugendliche 60 €/
Jahr. Im Hinblick auf die vielfältigen Leistungen, die der Verein sei-
nen Mitgliedern bietet, sind diese Beiträge verglichen mit anderen 
Vereinen immer noch sehr moderat. Gegen 23.30 Uhr beendete 
der neue erste Vorstand Marius Rippel die Sitzung. Der SV Gem-
mingen wünscht den scheidenden Vorständen alles Gute und be-
dankt sich für die stets gute Vereinsführung.
Generationencafé am 11.02.2024
Unsere C-Jugendkicker laden die Bevölkerung herzlich zum nächs-
ten Generationencafé ein. Lassen Sie sich am kommenden Sonn-
tag, 11. Februar 2024, von 14.00 bis 17.00  Uhr bei Kaffee, 
Getränken und leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten im 
Haus am Rathausplatz in Gemmingen verwöhnen. Die C-Jugend 
freut sich über ihren Besuch. Der Zugang ist barrierefrei.
Sperrung der Kraichgauhalle
Aufgrund des Tags des Ehrenamts am 09.02.24 wird die Kraichgau-
halle wegen Auf- und Abbau von Donnerstag, 08.02.24, ab 14 Uhr 
bis einschließlich Montag, 12.02.24, um 12 Uhr für den Vereinssport 
gesperrt. Die Gemeinde bittet um Beachtung!
Abt. Fußball
Vorbereitung Senioren
Das Freundschaftsspiel gegen die SGM NordHeimHausen endete 
mit 3:2 für den Gastgeber. Torschützen für den SV Gemmingen 
waren Patrick Schuster und Malang Minteh.
Weitere Freundschaftsspiele sind geplant:
Donnerstag, 08.02.24 um 19.30 Uhr 
Spfr. Lauffen 2 – SV Gemmingen
Sonntag, 11.02.24 um 15.30 Uhr 
FC Kirchhausen – SV Gemmingen
Abt. Jugendfußball
E-Jugend
Beim Spieletag in Ittlingen konnte die E-Jugend erfolgreiche Ergeb-
nisse erzielen. Bei der E2 gab es zwar anfangs zwei Niederlagen 
(0:5 und 0:4), jedoch konnten die nächsten beiden Spiele mit je-
weils 1:0 und 5:0 gewonnen werden. Die E1 konnte alle drei Spiele 
(3:1, 2:1 und 7:1) gewinnen. An dieser Stelle einen recht herzlichen 
Dank an die F-Jugendspieler, die erfolgreich unterstützten. Die Tore 
bei der E2 erzielten: Berkay 1 x, Emir 1 x, Philipp 2 x, Konstantin  
2 x. Torschützen bei der E1: Julian 2 x, Arda 3 x, Lukas 2 x, Riad  
2 x, Levin 2 x und Finn 1 x.
Abteilung Leichtathletik
Vor kurzem hat im Sportheim des SV Gemmingen die Über-
gabe des Deutschen Sportabzeichen für das Jahr 2023 stattge-
funden. Die Sportabzeichen-Urkunden wurden verliehen, 12 x 
Gold an Erwachsene, 5 x Gold und 1 x Bronze bei den Kindern 
und Jugendlichen, welche zusätzlich eine Anstecknadel erhielten.  
2 Familien bekamen noch eine Ehrenurkunde für den Familienwett-
bewerb. Einigen Teilnehmern wurde ein Zusatzabzeichen für die 
wiederholte Teilnahme überreicht. Herzlichen Glückwunsch: Sina 
Eisenhuth (2); Merle Förch (6); Mattis Förch (1); Ralf Förch (25); 
Kerstin Friedel (20); Lars Friedel (7); Jörg Hebisch (19); Samuel 
Hebisch (5); Manfred Heinzmann (35); Felix Jung (2); Pascal Maier 
(10); Frank Rothenbusch (1); Annica Weber (2); Christian Weber 
(2); Jannik Weber (2). 
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Auf dem Bild fehlen: Darwin Härtel (2); Susanne Hein (9) und Anke 
Vidakovic (5).
Alle, die Interesse haben 2024 teilzunehmen, können sich unter 
https://sportabzeichen.dosb.de/ über die notwendigen Leistungen in 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination informieren und mit 
dem Training starten.
www.sv-gemmingen.de

TC Gemmingen e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung am 
23.02
Am Freitag, den 23.02.2024, um 19 Uhr, findet unsere alljährliche 
ordentliche Mitgliederversammlung in unserem Clubheim statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder herzlich ein. Für das leibliche Wohl 
ist durch unseren Wirt Murat natürlich gesorgt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden;2. Bericht Sportwart; 
3. Bericht Jugendwart; 4. Bericht Vergnügungswirtin; 5. Bericht 
Leiter Tennishalle + Kegeln; 6. Bericht Schatzmeisterin; 7. Bericht 
Kassenprüfer; 8. Aussprache über Berichte; 9. Entlastung des Ge-
samtvorstands; 10. Ernennung Ehrenmitglieder; 11. Notwendige 
Satzungsänderungen; 12. Anträge und Verschiedenes.
Anträge zur Tagesordnung können bis 16. Februar schriftlich beim 
1. Vorsitzenden Maik Brian eingereicht werden, ob in Papierform 
(Am Freizeitweg 7, 75050 Gemmingen) oder per Mail an tc.gem-
mingen@web.de.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anwesende!
Öffnungszeiten Vereinslokal: Das „Leckerbissen“ hat dienstags 
bis samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 11.30 Uhr geöffnet.

Tennisclub Rot-Weiß Stebbach
Senioren, nun wandern Sie wieder  
Am vergangenen Mittwoch wanderten wir von 
Gemmingen über Stebbach, Eppingen nach Mühlbach. Im Gasthof 
Ochsen waren wir zum Mittagessen angemeldet und wurden mit 

Speis und Trank von den Wirtsleuten verwöhnt. Nach 2-stündiger 
Mittagsrast ging es zurück nach Eppingen und mit der S-Bahn nach 
Gemmingen. Abschluss war wie immer im Parkstüble, wo der 
Wandertag nachbearbeitet wurde. Wie so häufig, hatten wir auch 

diesmal mit dem Wetter Glück, es blieb den ganzen Wandertag 
trocken. 
Weinprobe beim TC RW Stebbach 
Am 08.02.2024 findet im Clubhaus eine Weinprobe statt. Leider 
sind schon ALLE Plätze restlos belegt. Kurze Info zum Ablauf:  
Beginn um 18 Uhr mit einem rustikalen Vesper, ab 19 Uhr findet 
dann die Weinprobe statt.

TTC Gemmingen
TTC 1 – TTC Hilsbach 1 9:5
Herren 1 machen einen wichtigen Schritt 
zum Klassenerhalt !
Das Duell mit dem Tabellennachbarn TTC Hilsbach entwickelte 
sich zu einer Partie mit vielen Wirrungen und Wendungen. Die 
Erwartungen unsererseits waren ein wenig gedämpft, da es den 
krankheitsbedingten Ausfall des Kapitäns Freddy Ortner zu kom-
pensieren galt. Der TTC Hilsbach, ihrerseits ohne die etatmäßige 
Nummer 1 angetreten, zog schon fast vorentscheidend auf 2:4 
davon. Dann aber erkämpfte sich zunächst Michael Zimmermann 
im mittleren Paarkreuz einen 5-Satz-Sieg, Alan Tzschach rang mit 
einer hervorragenden Leistung den ungemein gefährlichen Mate-
rialspieler des Gegners nieder und Steffen Plahm rechtfertigte das 
in ihn gesetzte Vertrauen (danke an die Zweite, dass sie zu unseren 
Gunsten auf ihren Spitzenspieler verzichtet hat) und brachte uns 
zur Hälfte erstmals mit 5:4 in Führung.
Danach war uns das Glück ein wenig hold, da Christian Schuckert 
im Spitzeneinzel in einem fast schon verloren geglaubten Match 
von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners profitier-
te und auf 6:4 erhöhte. Tim Holaschke sowie erneut Michael  
Zimmermann und Alan Tzschach stellten den 9:5-Endstand her.  
Damit überholten wir die Hilsbacher und nehmen aktuell mit 
10.12 Punkten den 5. Tabellenplatz in der Kreisliga Sinsheim ein.
TTV Rohrbach 2 – TTC 2 9:3 
Ohne Mannschaftsführer Steffen Plahm, der in der ersten Mann-
schaft aushelfen musste, gab es in Rohrbach eine deutliche, aber 
doch zu hohe Niederlage. Allein 5 Spiele verlor man knapp im 
fünften Satz und mit etwas größerem Spielglück wäre sicherlich 
ein besseres Ergebnis drin gewesen. Für unser Team punkteten 
das Doppel Liber/Trebe und im Einzel Jan Feidengruber und Heiko  
Trebe. Im nächsten Spiel in Neckarbischofsheim gilt es nun zu 
punkten, um die komfortable Tabellensituation nicht zu gefährden.
TSV Meckesheim 1 – TTC 3 8:5 
Im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten musste sich unser Team 
leider geschlagen geben. Entgegen dem Sieg in der Vorrunde, konn-
te unser sonst so spielstarkes vorderes Paarkreuz leider keinen 
Sieg einfahren. Für Gemmingen punkteten die Doppel Franziska 
Leyrer/Alexander Weber und Stefan Kirchner/Jens Hafner und im 
Einzel Franziska, Stefan und Jens. Um das Saisonziel „Aufstieg“ nicht 
frühzeitig abschreiben zu müssen, darf man sich in den kommenden 
Spielen keinen Punktverlust mehr erlauben. 
TTC 4 – SV Adelshofen 3 Abbruch
Wegen eines medizinischen Notfalles beim Gegner wurde das 
Spiel beim Stand von 6:0 für unser Team abgebrochen und wird zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ein Dankeschön und großes 
Lob gilt es an die Helfer vor Ort und Herrn Steinbach vom DRK 
Gemmingen zu sagen, die die medizinische Erstversorgung über-
nahmen, bis der Notarzt eintraf.
Sehr erfreulich ist, dass der Notfallpatient mittlerweile die Klinik 
wieder verlassen durfte und sich auf dem Weg der Genesung be-
findet. Der TTC wünscht gute Besserung!
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Jugend:
U19
SV Sinsheim – TTC 1 8:0
Wie schon im Pokalfinale, gab es gegen die Sinsheimer nichts zu 
holen. Silas, Jonas, Arthur und Jakob hielten zwar zeitweise gut mit 
und zeigten ganz ordentliche Ballwechsel, aber in den entscheiden-
den Phasen bewiesen die Gastgeber, warum sie in der Tabelle der 
Bezirksliga ganz oben stehen, so dass wir wieder mal trotz guter 
Leistung leer ausgingen.
TTC 2 – TTF Eschelbach-Angelbachtal 2 6:4
Mit einem Paukenschlag startete unsere 2. Mannschaft in der Kreis-
klasse in die Rückrunde. Im ersten Spiel des Jahres 2024 hatte man 
den Tabellenführer aus Eschelbach zu Gast. Coach Alan Tzschach 
konnte seine Bestbesetzung aufbieten und es entwickelte sich ein 
enger Schlagabtausch. Nach dem ersten Durchgang stand es durch 
ein gewonnenes Doppel (Jayden Schaffer mit Luke Reinhard) und 
2 Einzelsiegen im hinteren Paarkreuz durch Finja Wieczorek und 
Luke 3:3-Unentschieden. Unsere Nummer 1, U15-Ranglistensieger 
Jayden, stellte mit einem 3-Satzerfolg die Weichen auf Sieg. Finja 
und Luke behielten in ihren Duellen erneut die Oberhand, so dass 
man sich mit dem 6:4-Sieg nicht nur für die Hinrundenniederlage 
revanchierte, sondern auch den Spitzenreiter stürzen konnte und 
nun selbst den Platz an der Sonne einnimmt.
U15
TTC 1 – TTC Landshausen 10:0
Jakob Wild, Nico Zimmermann, Fabrice Monthe und Kim Dietrich 
wurden in dieser Partie ihrer Favoritenrolle gerecht und gaben sich 
gegen einen niemals aufsteckenden Gegner keine Blöße, so dass am 
Ende alle 10 angesetzten Partien mehr oder weniger deutlich an 
den Gemminger Nachwuchs gingen.
SG BR-Treschklingen – TTC 2 3:7
Das war eine gute Leistung unseres Teams. Ohne unser Mädel- 
Power (Soraya und Kim) musste man das schwere Auswärtsspiel 
in Treschklingen bestreiten. Unser Team startete toll mit 2 Doppel- 
erfolgen von Neo Dischinger/Luis Weber und Selina Hellenbart/ 
Silas Gericke. In den folgenden Einzeln lies man nichts mehr an-
brennen und setzte sich verdient durch. Ein Sonderlob gilt Luis 
Weber, der sich als U11 Spieler gegen zwei ältere Spieler durch-
setzte. Die weiteren Punkte holten Silas (2) und Selina. 

Gymnastikverein
Gymnastikstunden
Mittwochs von 20.00 – 21.00 Uhr in der „Kraich-
gauhalle“. 
Mittwoch, den 7. Februar 2024, „Faschingsgymnastik“. 
Mittwoch, den 14. Februar 2024, „Jahreshauptversammlung“.
Die reguläre Gymnastikstunde beginnt wieder am Mittwoch, den 
21. Februar 2024.
Jahreshauptversammlung
Zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung sind alle aktiven 
und passiven Mitglieder recht herzlich eingeladen. Sie findet am 
14. Februar 2024 um 19.00  Uhr im Gasthaus „Zum Krug“ statt. 
Nach dem offiziellen Teil zeigen wir noch Bilder aus dem ver- 
gangenen Vereinsjahr.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Totenehrung, 3. Bericht der 1. 
Vorsitzenden, 4. Bericht der Übungsleiterin,5. Kassenbericht,  
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung, 7. Ehrungen, 8. Neu-
wahlen, 9. Anträge und Verschiedenes. 

Wasserfreunde Gemmingen
WFG Ball-Kids
Du willst Dich mit und ohne Ball austoben?
Dann komm zu den Ball-Kids der WfG.
Dich erwarten Spiel und Spaß in der Sporthalle.
Ball-Kids (Jg. 7/2015-6/2017): 15 – 16 Uhr
Ball-Kids Mini (Jg. 7/2017-6/2019): 16 – 17 Uhr
Immer freitags, in der Kraichgauhalle Gemmingen.
Wir freuen uns auf Dich! Die Wasserfreunde Gemmingen e.V.
Anmeldung und Rückfragen: daniel@wf-gemmingen.de.
Saisonstart für die Verbandsliga-Reserve der Wasser- 
freunde Gemmingen
6.12-Niederlage in der Baden-Liga beim SV Nikar Heidel-
berg
Mit einer 6.12 (1:2,1:2,1:3,3:5)-Niederlage beim SV Nikar Heidel-
berg ist die Verbandsliga-Reserve der Wasserfreunde Gemmingen 
in die Badenliga gestartet. Gemmingens Kapitän Ulrich Schelle 
resümierte: „Unser Ziel mit der zweiten Mannschaft ist es, neuen 
jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, Spielpraxis zu bekommen. 
Da wir komplett mit 13 Spielern angereist sind, konnten wir häufig 
durchwechseln und alle Spieler einsetzen.“ Im ungewohnt großen 
Becken im Olympiastützpunkt ging der Gastgeber nach einer Mi-
nute mit 1:0 in Führung. Center-Spieler Nils Bär gelang noch im 
ersten Spielabschnitt durch einen sehenswerten Rückhandwurf 
der Ausgleich. Ein weiterer Treffer der Heidelberger bedeutete die 
2:1-Führung zur ersten Viertelpause. Auch der zweite Durchgang 
ging mit 2:1 an die Heimmannschaft. Auf Gemminger Seite gelang 
Robin Gutyan nach einer Hinausstellung des Heidelberger Tor-
warts in Überzahl sein erster Torerfolg. Bei den Wasserfreunden 
waren einige Spieler im Einsatz, die das erste Mal spielten oder 
bisher kaum Spielpraxis aufwiesen. „Mit dem knappen 2:4-Rück-
stand zur Hälfte der Spielzeit war ich sehr zufrieden“, bilanzierte 
Wasserballwart Stephan Kölmel, der erstmals gemeinsam mit 
seiner Tochter Danielle ein Punktspiel bestritt. Er forderte in der 
Halbzeitansprache auf, weiterhin konzentriert zu spielen und die 
Konter der Heidelberger zu unterbinden. Allerdings zeigte sich im 
dritten und vierten Spielabschnitt die schwimmerische und kondi-
tionelle Überlegenheit der Heimmannschaft, die diese Spielviertel 
mit 3:1 und 5:3 für sich entschieden. Für Gemmingen trafen Jonas 
Ebert, Patrick Mach und noch zwei Mal Nils Bär. Damit gewannen 
am Ende die Heidelberger deutlich 12:6 und übernehmen nach 
zwei Siegen die Tabellenführung in der Baden-Liga. „Routinier  
Gerald Schreyer im Tor hat uns durch einige tolle Paraden vor 
einer höheren Niederlage bewahrt“, war Kapitän Ulrich Schelle 
mit der Premiere der zweiten Mannschaft nicht unzufrieden. Das 
nächste Spiel bestreitet die Gemminger Reserve am 24. Febru-
ar an der Schweizer Grenze beim SSV Weil am Rhein. Für die  
Wasserfreunde spielten: Gerald Schreyer (im Tor), Marco Bach,  
Robin Gutyan (1 Tor), Felan Golla, Nils Bär (3), Ulrich Schelle, 
Florian Kistler, Danielle Kölmel, Stephan Kölmel, Patrick Mach (1), 
Patrick Siegmann, Jonas Ebert (1), Timo Walczok. 

DLRG Ortsgruppe Gemmingen
Die DLRG Ortsgruppe macht die Eishalle 
unsicher 
Wasser ist ihr Element, das weiß jeder, der sie kennt. Dass sie 
das Wasser auch beherrschen, wenn es gefroren ist, zeigten die  
Jugendlichen der DLRG Ortsgruppe Gemmingen am Samstag in 
der Heilbronner Eishalle. Dabei ließen sie sich weder vom Bahn-
streik, noch vom angekündigten Verkehrschaos in Heilbronn wegen 
zwei Demonstrationen abhalten.
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Sahen die ersten Meter noch etwas wackelig aus, gelangen schnell 
die ersten sicheren Runden und Kreise. Auch das Bremsen wollte 
gelernt sein. Als die Eismaschine das Eis wieder auf Vordermann 
brachte, wurde eine Pause zur Stärkung eingelegt, bevor es in die 
zweiter Runde ging. Erschöpft, aber zufrieden und glücklich konn-
ten sich alle dann auf den Heimweg machen.
Helau im Freibad
Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Vereinsraum der 
DLRG Gemmingen in einen bunt geschmückten Treffpunkt für die 
verkleideten Schwimmerinnen und Schwimmer.

Die Trainerinnen hatten ein abwechslungsreiches Programm vor-
bereitet. So tanzten beim Zeitungstanz die Katze mit dem Ninja 
und ein Olchi mit dem Fußballfan. Auch die anderen Kostümierten 
hatten jede Menge Spaß bei der Reise nach Jerusalem, beim Süßig-
keitenmemory oder beim Schokoladenessen. Beim Dosenwerfen 
mussten alle ihre Zielgenauigkeit beweisen und natürlich wurde 
auch wild getanzt zu verschiedene Faschingshits.
Ein herzliches Dankeschön an das Vorbereitungsteam!

DRK-Ortsverein Gemmingen
Blutspenderehrungen beim Tag des Ehren-
amts
Am Freitag, 9. Februar 2024, werden im Rahmen des „Tag des  
Ehrenamts“ die Blutspenderehrungen von langjährigen Blutspen-
dern im Auftrag des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württem-
berg – Hessen um 19.00 Uhr in der Kraichgauhalle in Gemmingen 
durchgeführt. Hierzu herzliche Einladung.
Einheitliche Notrufnummer in der EU
Der 11. Februar ist der  Europäische 
Tag des Notrufs 112. Mit dem Aktions-
tag soll die lebensrettende Rufnummer 
in der Bevölkerung noch bekannter ge-
macht werden. Das Datum wurde be-
wusst gewählt: der 11. Tag steht für die  
11 und der Februar als zweiter Monat 
im Jahr für die 2.

Bereits seit Dezember 2008 erreichen die Bürgerinnen und Bürger 
der Europäischen Union (EU) die Notfalldienste aus allen Fest- und 
Mobilfunknetzen in allen 27 Mitgliedstaaten gebührenfrei unter der 
europaweit einheitlichen Notrufnummer 112.
112 – kann auch Ihr Leben retten!
Nachfolgend erhalten Sie weiterführende Informationen und 
Handlungsempfehlungen, wie Sie in einem Notfall im In- oder 
EU-Ausland per Telefon schnelle Hilfe anfordern können.
Wann sollten Sie die 112 anrufen?
–  Wählen Sie die 112 im Notfall, um einen Krankenwagen oder 

die Feuerwehr zu rufen. Wenn Sie zum Beispiel dringend einen 
Arzt brauchen, Zeuge eines schweren Verkehrsunfalls werden 
oder feststellen, dass ein Gebäude brennt.

–  Rufen Sie die 112 nicht für Verkehrsmeldungen, Wetterberich-
te, allgemeine Informationen oder Fragen an.

–  Unnötige Anrufe können das System überlasten und so das 
Leben derer gefährden, die wirklich dringend Hilfe benötigen.

–  Scherzanrufe können ebenfalls die Reaktion auf echte Not-
fälle verzögern. Wegen der hohen Zahl von falschen Notrufen 
haben zahlreiche Länder beschlossen, die 112 für Anrufe von 
Mobiltelefonen ohne SIM-Karte zu sperren.

Was geschieht, wenn Sie die 112 anrufen?
–  Eine speziell ausgebildete Person beantwortet Ihren Anruf.  

Je nach Land, in dem Sie sich befinden, kümmert sie sich un- 
mittelbar um Ihr Anliegen oder leitet Sie an den entsprechen-
den Notfalldienst weiter.

–  Immer mehr Beschäftigte eines Notfalldienstes können solche 
Anrufe in mehreren Sprachen beantworten; dies ist besonders 
für Reisende wichtig, die die 112 im Ausland anrufen.

–  Sie werden aufgefordert, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre 
Telefonnummer zu nennen. Anrufer müssen sich identifizieren, 
damit derselbe Notfall nicht doppelt gemeldet wird.

–  Wenn Sie die 112 irrtümlich angerufen haben, legen Sie nicht 
auf! Sagen Sie einfach, dass alles in Ordnung ist. Sonst muss 
eventuell ein Rettungsdienst losgeschickt werden, um zu prü-
fen, ob ein Notfall vorliegt.

(Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)
Kontakt: Bereitschaftsleiter Simon Ebert, Handy: 01520 / 5201934, 
E-Mail: drk-gemmingen@gmx.de.

Sängerverein Eintracht 1847 
e.V. Gemmingen
Singstundenbetrieb: Dienstags finden ab 
19.30  Uhr im Dachgeschoss des Gärtnerhauses unsere Sing- 
stunden statt. Wegen der Ferien entfällt sie jedoch in der nächsten 
Woche.
Männer am Herd: Genuss mit Spaß! Unser witterungsbedingt 
ausgefallenes Menü wurde am Mittwoch nun, wie ursprünglich ge-
plant, in die Tat umgesetzt. Zunächst gab es eine neue Geschmacks-
erfahrung in Form einer Erdnusssuppe mit gerösteten Kicher- 
erbsen (Klaus). Danach gab es als Zwischengang einen Feldsalat. 
Olli hatte uns sechs Wachteln mitgebracht, die mit einer Pilz-/
Zwiebelmischung gefüllt, angebraten, mit Speck umwickelt und 
dann auf ein Bett aus Gemüse (Karotten, Sellerie, Rote Bete, 
Lauch, Fenchel und Bohnen sowie den restlichen Pilzen) gelegt 
und dann im Backofen fertiggegart wurden. Da befürchtet wurde, 
dass die Wachteln vielleicht nicht ausreichen würden, wurden ein 
paar Hähnchenbrustfilets als Ergänzung dazugelegt. Dazu gab es 
selbstgemachte Spätzle (Michael). Der machte auch zu dem noch 
vorrätigen Vanilleeis einen Birnen-Crumble. Perfekt ergänzt wurde 
das Dessert mit dem dritten Element, einem hausgemachten Eier-
likör (von Heiko R.), wobei darin ein Haselnusslikör (Werner) die 
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tragende Rolle spielte. Wir hatten zu acht wieder einen schönen 
Abend mit lockeren Gesprächen bei gutem Essen und für alle den 
einen oder anderen neuen Geschmack auf der Zunge. Und für zu 
Hause wurde auch noch das eine oder andere Glas bzw. Dose 
gefüllt.
Terminvorschau: 16. März Jahreshauptversammlung/5. Mai Chor-
Café.
Homepage: www.saengerverein-gemmingen.de. 

Belcanto-Chor  
Liederkranz Stebbach
www.belcantostebbach.de
Belcanto Chor 
Singspruch 191: Alle Musik ist eigentlich innere Musik und muss 
immer wieder zu innerer Musik werden. (Gerhard Hauptmann)
Proben:
Dienstag, 13. Februar, 20.00 Uhr im evang. Gemeindehaus Stebbach
Termine 2024:
19. März: Jahreshauptversammlung 19.00  Uhr; 29. März. Karfrei-
tagsgottesdienst ev. Kirche Stebbach; 28. April: Konzert; 23. Juli: 
Letzte Probe vor den Sommerferien; 10. September: Erste Probe 
nach den Sommerferien; 15. September: Kerwe Stebbach; 13. Ok-
tober: Apfelbesen; 22. Dezember. 4. Advent Weihnachtsmarkt Steb-
bach; 25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag evang. Kirche Stebbach.
Belcanto Kids
Kontakt: Sabrina Ries,
Tel. 07267 / 5160544
Volles Haus beim Stebbacher Kinder- 
fasching
Wie jedes Jahr um diese Zeit, lud der Belcantochor Stebbach 
wieder zum Kinderfasching ein. Das sprach sich in der ganzen 
Region herum und sie kamen von überall. Es ist immer wieder 
eine Freude, zu sehen, wie die kunterbunt und phantasievoll ver-
kleideten Kinder und Eltern die Stebbacher Festhalle in Bewegung 
bringen. Man meint förmlich, die Halle zu der mitreißenden Musik 
des Kraichgau DJ‘s tanzen zu sehen. Kein Wunder bei so vielen 
vergnügten Feen, Elfen und Prinzessinnen. Das hat sogar den einen 
oder den anderen Astronauten dazu bewogen, schnell mal aus den 
Weiten des Weltalls in die Stebbacher Festhalle zu kommen. Für 
die Sicherheit sorgten freundliche Polizisten, Sicherheitskräfte und 
einige Spidermänner. Das Animationsteam des Belcantochores hielt 
die lebhafte Menge der Kinder mit auf Trab, so dass es niemandem 
zu langweilig wurde, alle aber auch genügend Zeit hatten, mit ihren 
Freunden und Freundinnen ein Schwätzchen und ein Tänzchen zu 
wagen. Mit der Tombola wurde ein Nachmittag beendet, an den 
sich alle so gerne erinnern, dass sie sich auf den Kinderfasching im 
nächsten Jahr freuen.

Polonaise beim Kinderfasching in Stebbach.

Young Voices Gemmingen
Young Voices e.V. – Pop/Gospel/
Musical-Chor
www.youngvoices-gemmingen.de
Auf unserer Homepage können Sie jetzt auch die YV in Aktion 
sehen u. hören. Schauen Sie doch mal rein. 
Chorprobe:
Einzelstimmproben nach Plan
Termine
09.02. Auftritt – Tag des Ehrenamts-Kraichgauhalle – Beginn 
19.00 Uhr
01.03. Jahreshauptversammlung
02.03. Chorparty des CVE in der Halle Stebbach
15.06. „ Nacht der Musical“ Konzert in der Kraichgauhalle  
Gemmingen
27./28.7. Parkfest Gemmingen

Blaskapelle Gemmingen
Die Vorbereitungen laufen 
Die vergangenen Proben der Blaskapelle Gem-
mingen und des Jugendorchesters wurden bereits effektiv genutzt, 
um das Frühlingskonzert vorzubereiten. 
Hier ein kleiner Einblick zu den Proben bei denen sämtliche Stücke 
des Konzertprogramms weiter einstudiert werden. 
Seien Sie gespannt! 

Wir freuen uns darauf, Sie am 23.03.2024 zu unserem Frühlings-
konzert begrüßen zu dürfen. 
Termine 2024 
Fr. 15. März + Sa. 16. März, Probewochenende, BKG 
Sa. 16. März + So. 17. März, Probewochenende, Jugendorchester 
Sa. 23. März, Frühlingskonzert, Alle 
Di. 30. April, Maibaumstellen, BKG 
So. 16. Juni, Egerländerkonzert, SpM 
Proben 
Blaskapelle: Donnerstags, 19 – 21 Uhr im Gärtnerhaus. 
Jugendorchester:  Donnerstags, 17.45 – 18.45 Uhr im Gärtner-
haus. 
Mehr unter www.blaskapelle-gemmingen.de und auf Instagram:  
@blaskapelle.gemmingen.

LandFrauenverein Gemmingen
Mitgliedsbeitrag
Mitte Februar wird der Mitgliedsbeitrag von 
35 Euro eingezogen. Sofern sich die Bankverbindung geändert hat, 
bitte Sieglinde Wagner informieren, damit dem Verein keine un- 
nötigen Kosten entstehen.
Mitgliederversammlung am 8.3.2024
Am 8. März 2024 findet die Mitgliederversammlung mit Wahlen im 
Gärtnerhaus statt. Wahlvorschläge können bis zum 23.2.2024 bei 
Sieglinde Wagner und Marina Schmidt gemacht werden. Jedes Mit-
glied wird noch eine schriftliche Einladung erhalten. 
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LandFrauenverein Stebbach
Gemütlicher Kaffeenachmittag:
Am 14. Februar 2024 ab 14.30 Uhr findet wieder unser Kaffee-
nachmittag statt. Wir wollen stricken, Spiele machen oder einfach 
nur gemütlich beisammen sein.
Vortrag:
Am 21. Februar 2024 um 19 Uhr findet unser Vortrag „Dresden 
und die Festung Königstein“ statt.
Die Festung Königstein gehört zu den größten Bergfestungen 
in Europa. Sie liegt im Elbsandsteingebirge auf dem Tafelberg, ober-
halb des Ortes Königstein. Seit 1955 ist die Festung Königstein 
dauerhaft als Museum zugänglich. Heute geben über 50 teilweise 
400 Jahre alte Bauten einen authentischen Einblick in das Leben auf 
der Festung. Beleuchten Sie mit unserer Referentin Frau Schenk 
die faszinierende Geschichte dieses Ortes.
Zu unseren Veranstaltungen sind alle Mitglieder sowie Gäste ganz 
herzlich eingeladen. Unsere Veranstaltungen finden in unserem  
Vereinsraum, Schulstr. 4, statt.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage  
www.landfrauen-stebbach.de.

KuKuK e.V.
Wir freuen uns auf die vierte Gästin im letzten 
Akt unserer aktuellen Kleinkunstreihe!
Teresa Reichl mit ihrem aktuellen Programm:
„Obacht, i kann wos“
am Freitag, 23. Februar 2024, um 20.00  Uhr in der Festhalle  
Stebbach.

Die junge Senkrechtstarterin Teresa Reichl ist schon längst über 
die bayrischen Lande bekannt und spoilert die Antwort auf die 
Frage, die sich die meisten stellen werden: Kann die eigentlich was?

Neben YouTube, im bayrischen Fernsehen und im 3Sat-Festival 
zeigt sie in ihrem ersten abendfüllenden Programm, was sie kann.
(Und sie kann wos!)
Reichl lässt sich begleiten auf einer Reise durch ihr noch junges 
Leben. Von Streichen, die sie als Kind ihrem Bruder gespielt hat, 
über die Schulzeit und die erste eigene Wohnung bis jetzt, wo sie 
sich auf eine Bühne zu stellen traut, um zu sagen: Obacht, i kann 
wos! Und glauben Sie, live auf unserer Stebbacher Bühne kann sie 
es noch besser!
Nutzen Sie bitte die Möglichkeiten des Vorverkaufs. Auch wir müssen mit 
einem inzwischen erhöhten Kostenaufwand kalkulieren und möchten 
uns gerne möglichst optimal auf die Gästezahl vorbereiten. 
Karten für den unglaublichen Abend mit Teresa Reichl sind über 
unsere Homepage mit dem jeweiligen Ticket-Button zu erwerben. 
Diese können dann ausgedruckt oder auf dem Handy mitgebracht 
werden. Alternativ können Karten auch bei unseren Vorverkaufs-
stellen „Blumenwerkstatt Monninger“, Gemmingen, Schwaigener 
Str. 16, oder „Herrmann Elektrocenter“, Eppingen, Frauenbrunner 
Str. 15, gekauft werden.
Wenn Sie sich aber spontan zum unterhaltsamen Abend bei uns ent-
schließen, freuen wir uns auch!
Wir bieten wie bisher leckere Getränke und Kleinigkeiten zum 
Essen. Einlass ab 19.00 Uhr, Eintrittspreis; 19 € (inkl. VVK).

Theaterverein 
Gemmingen/Stebbach e.V.
Hallo an alle Mitglieder des Theatervereins,
wir möchten Euch zu unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am Samstag, 24.02.2024, ins Tennisheim in Stebbach 
einladen. Die Versammlung beginnt um 19.00 Uhr. Vorher gibt es ab 
18.00 Uhr die Möglichkeit, etwas zu essen.
Folgende Tagesordnung ist geplant: 1. Begrüßung, 2. Totenehrung,  
3. Bericht 1. Vorsitzender, 4. Bericht Schriftführerin, 5. Bericht  
Kassenverwalter, 6. Bericht Kassenprüferinnen, 7. Entlastung,  
8. Bericht Jugend, 9. Wahlen, 10. Ehrungen, 11. Anträge, 12. Ver-
schiedenes.
Anträge müssen in schriftlicher Form bis zum 10.02.2024 
beim 1. Vorsitzenden Axel Schön eingehen.
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme.
Im Namen der Vorstandschaft,  Axel Schön

Bürger für Bürger e.V.
Terminänderung!
Die für den 22.03.24 geplante Veranstaltung  
Sellemols I, wird in den Monat April ver- 
schoben.
Neuer Termin: Sellemols I findet am Freitag, den 12.04.24,  
in der Festhalle Stebbach statt.
Detaillierte Informationen zur Veranstaltung werden folgen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

VdK Gemmingen
Sozialverband VdK – Ortsverband 
Gemmingen
Internet: www.vdk.de/ov-gemmingen
E-Mail: ov-gemmingen@vdk.de
Einladung zur Mitgliederversammlung
Am Samstag, den 17. Februar 2024, findet die diesjährige Mitglie-
derversammlung des Ortsverband Gemmingen statt. Beginn ist 
um 15.00  Uhr. Veranstaltungsort ist die Gaststätte „Zum Krug“,  
Wannenweg 6, 75050 Gemmingen. 
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Die Tagesordnung wird wie folgt festgelegt: TOP 1 Begrüßung 
– Beschlussfähigkeit – Tagesordnung, TOP 2 Totenehrung,  TOP 
3. Grußworte,  TOP 4. Erstattung der Berichte,  TOP 5. Aussprache,  
TOP 6. Entlastung des Vorstandes, TOP 7. Ersatzwahlen zum 
OV-Vorstand (Schriftführer & Beisitzerin), TOP 8. Anträge – Ver-
schiedenes, TOP 9. Beendigung/Verabschiedung.
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder recht herzlich ein-
geladen.
Die Geschäftsstelle des Ortsverband Gemmingen be- 
findet sich bei Harald Weickum, Gartenstraße 7,  75050 Gem-
mingen und ist telefonisch erreichbar unter 07267 / 5160063. 
(Ein Anrufbeantworter ist geschaltet. Bitte nennen Sie Ihren 
Namen, die Rufnummer und eventuell Ihr Anliegen. Sie werden 
zurückgerufen.)
Hilfe im Sozialrecht!
Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie Hilfe bei  
sozialrechtlichen Angelegenheiten benötigen. Wir beraten Sie in 
den Bereichen Sozialversicherungsrecht (Arbeitslosenversicherung 
– Krankenversicherung – Pflegeversicherung – Unfallversicherung 
sowie Schwerbehindertenrecht (Versorgungsrecht – Impfgeschä-
digte – Hinterbliebenenrente – Altersrente – Erwerbsminderungs-
rente).
Diese Beratungen sind kostenlos, und nicht an eine Mitgliedschaft 
im VdK gebunden!

BUND-Ortsverband Gemmingen
BUND-Monatstreff 
Der nächste BUND-Stammtisch findet am Frei-
tag, 16.02.2024, 19.00  Uhr, in der Gastätte Bahnhof (Nebenzim-
mer) statt. Hierzu wird recht herzlich eingeladen. 
Themen: Vorbereitung der Mitgliederversammlung am 15.03.2024. 
Die derzeitigen Vorstandsmitglieder sollten, wenn möglich, an- 
wesend sein. Weiteres Thema ist der aktuelle Stand der Pflege-
maßnahmen in den von uns betreuten Biotopen in Gemmingen 
und Stebbach.

Tusiima Nawanyago e.V. –  
Fortschritt für Uganda
Uganda-Nachmittag am Samstag, 24. Feb-
ruar 2024, im Gärtnerhaus Gemmingen ab 15 Uhr

Eine unvergessliche Uganda- 
Reise ging vor kurzem zu Ende! 
Eine Reisegruppe mit 9 Mitglie-
dern war im Januar in Uganda 
und durfte bei der Einweihungs-
feier des neuen Krankenhaus- 
gebäudes in Nawanyago dabei 
sein. Innerhalb von nur 6 Mona-
ten Bauzeit wurde durch Bau-
unternehmer Evalisto und sein 
Team das Gebäude nach deut-

schem Standard erstellt, eine wahre Meisterleistung. Sogar unse-
ren Container durften wir nach monatelangem Kampf mit der 
ugandischen Bürokratie am Abend vor der Einweihung endlich in 
Empfang nehmen und noch über Nacht ausräumen, sodass die über  
200 Gäste der Einweihungsfeier, u.a. der deutsche Botschafter  
Matthias Schauer und die ugandische Ministerin Rebecca Kadaga, 
einen Eindruck über die künftige Ausstattung erhalten konnten.
Es gibt so viele Geschichten rund um den Bau des neuen Kran-
kenhauses und dessen Einweihungsfeier, Begegnungen mit Paten- 
kindern, unsere Safari am Ende der Reise und vieles mehr zu 
erzählen, so dass wir darüber bei unserem Uganda-Nachmittag 

am Samstag, den 24. Februar 2024, um 15  Uhr im Gärtnerhaus  
Gemmingen mit Fotos und Videos berichten wollen.

Für die Verpflegung mit Kaffee, Kuchen und Getränken ist gesorgt. 
Außerdem gibt es original ugandische Crafts wie Saunatücher, Tier-
mobiles und vieles mehr zu kaufen. Der Eintritt ist wie immer frei, 
wir freuen uns über Spenden zu Gunsten unserer Vereinsarbeit.
Wir laden herzlich zu unserem Uganda-Nachmittag ein und freuen 
uns auf viele Gäste!

NABU Schwaigern und Umgebung e. V.
Herzliche Einladung zu unserer Mitgliederversammlung am Sams-
tag, 02.03.2024, in der Gaststätte „Zum Lamm“ in Schwaigern, 
Marktstr. 1. Beginn um 19.00 Uhr, Saalöffnung um 18.00 Uhr.
Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Genehmigung des Protokolls der 
letzten Mitgliederversammlung, 3. Totenehrung, 4. Eingegangene 
Anträge, 5. Bericht des Vorstandes, 6. Bericht der Jugendleiterinnen, 
7. Kassenbericht, 8. Bericht der Kassenprüfer, 9. Entlastung von 
Vorstand und Kassier, 10. Neuwahlen a) Vorsitzender, b) stellver-
tretender Vorsitzender, c) Kassier, d) Schriftführer, e) bis zu drei 
Beisitzer, f) zwei Kassenprüfer, 11. Verschiedenes.
Anträge können bis 24.02.2024 unter info@nabu-schwaigern.de  
oder während der Versammlung eingereicht werden. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen.

Schwäbischer Heimatbund e. V.
Denkmalschutzpreis für private Eigentümer ausgeschrie-
ben
Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat 
loben zum 38. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg aus. 
Dieser stellt die denkmalgerechte Erhaltung und Neunutzung histori-
scher Gebäude in den Mittelpunkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit 
einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot 
Stiftung zur Verfügung stellt. 
Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude der 
Abschluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre zurückliegt. 
Auch beteiligte Architekten und weitere Experten können bis An-
fang Juni entsprechende Projekte vorschlagen. Diese müssen nicht 
zwingend unter Denkmalschutz stehen
Der Preis unter der Schirmherrschaft von Frau Staatssekretärin 
Andrea Lindlohr, Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen, 
will die Vielfalt und Besonderheiten der Baukultur in Baden-Würt-
temberg sowie das Engagement zu deren Erhaltung hervorheben 
und öffentlich würdigen. Die Spanne reicht von mittelalterlichen 
Gebäuden bis zu stilprägenden Bauten des 20. Jahrhunderts.
Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie die Architek-
ten und Restauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigentümern 
eine Bronzetafel zum Anbringen am Gebäude überreicht. 
Bewerbungsschluss ist der 30. April 2024. 
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Weitere Informationen sowie die Broschüre mit allen notwendigen 
Angaben zur Ausschreibung finden sich unter www.denkmalschutz-
preis.de. Die öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2025 statt.

Jüdisches Leben Kraichgau e. V.
Einladung zur Reise „Auf jüdischen Spuren durch das  
Baltikum“ vom 18.08. – 25.08.2024
Der Verein Jüdisches Leben Kraichgau e. V. bietet vom 18.08. bis 
25.08.2024 erstmals eine Reise durch das Baltikum an. Die Reise 
wird von einer qualifizierten örtlichen, deutschsprachigen Reise-
leitung begleitet.
Estland, Lettland und Litauen, drei Staaten, die durch den Begriff 
„Baltikum“ geografisch miteinander verbunden sind, aber ethnisch, 
kulturell und historisch Unterschiede aufweisen. Wir verfolgen die 
bedeutsamen Spuren der Hanse, entdecken fantastisch erhaltene 
mittelalterliche Städte und spazieren an den weißen Stränden der 
Ostsee. Erleben Sie die Weite der Landschaft, die sanften grünen 
Hügel, die Verbundenheit von Land und Meer, die diese Region an 
der Ostsee und ihre Menschen bestimmend geprägt haben. 
Eine Besonderheit dieser Reise: Jüdisches Leben in den baltischen 
Staaten blickt auf eine lange Tradition zurück, die im zweiten Welt-
krieg jäh abgebrochen wurde. Historische Spuren und auch heute 
noch lebendigen Zeugnisse dieses Lebens prägen diese Reise.
Das ausführliche Reiseprogramm finden Sie unter www.jlk-ev.de.
Weitere Infos unter E-Mail baltikumreise2024@gmail.com oder 
Tel. 07262 / 4016.

PARTEIEN & WÄHLERVEREINIGUNGEN
Für den Inhalt der folgenden Texte sind ausschließlich die Parteien 
und Verbände verantwortlich

CDU-Gemeindeverband
Matjesessen am Aschermittwoch
Der CDU-Gemeindeverband lädt ganz herzlich 
alle Mitglieder/-innen sowie interessierte Mitbürgerinnen und Mit-
bürger am Aschermittwoch, den 14.Februar 2024, um 19.00 Uhr 
ins Villa Waldeck nach Eppingen zum traditionellen Matjesessen 
ein. Bei leckerem Matjes oder auch anderen Speisen, besteht die 
Möglichkeit, sich in geselliger Runde mit dem CDU-Landtags-
abgeordneten Dr. Michael Preusch und anderen Parteifreunden, 
auszutauschen. 
Aus organisatorischen Gründen sollten Sie sich bis spätestens  
11. Februar bei S. Weidner, Tel 8250, anmelden.

FDP-Stadtverband  
Eppingen-Kraichgau 
Einladung zur Nominierungsversammlung 
für die Eppinger Gemeinderatswahl 
Wir laden alle FDP-Mitglieder sowie interessierte Nichtmitglieder 
herzlich zur Nominierungsversammlung der FDP-Liste für die 
Eppinger Gemeinderatswahl ein. Wir treffen uns am Donners-
tag, 15. Februar, um 19.30  Uhr im Eppinger Gasthaus zur Palme  
(Rappenauer Str. 10). Zur Kandidatur sind auch ausdrücklich liberal 
gesinnte Bürgerinnen und Bürger, die kein Parteimitglied sind, will-
kommen. Setzen Sie sich bei Interesse gerne mit dem Wahlkreis-
büro von Georg Heitlinger (georg.heitlinger.WK1@fdp.landtag-bw.
de, Tel. 07262 / 6102530) oder unserem Organisationsbeauftragten 
für die Kommunalwahlen Markus Betz (markus.betz@mlp.de,  
Tel. 0170 / 1052119) in Verbindung.

Wir wählen bis zu 26 Kandidatinnen und Kandidaten: 13 aus der 
Kernstadt, drei aus Mühlbach und je zwei aus den anderen Stadt-
teilen. Am selben Abend tauschen wir noch Ideen über Schwer-
punktthemen für die Gemeinderatswahl und zum Wahlkampf aus. 
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